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Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Hauptausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

Der Vorsitzende des
Hauptausschusses
Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Inga Ries
Zimmer: 118  1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-101
Fax: 04122-9572-111
E-Mail:        inga.ries@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 30.08.2016

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer 
öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

am Montag, den 12.09.2016 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-
cker Str. 7 ein. 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

   Öffentlicher Teil

1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit   
2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.06.2016   
4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse   

5 Bericht der Verwaltung 
- öffentlicher Teil -   VO/16/119

6 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
7 Berichtswesen gemäß Richtlinien   

7.1
Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwick-
lung, sofern von besonderer Bedeutung, Umsetzung von Bauleitplä-
nen, sofern von besonderer Bedeutung - Stichtag 01.09.2016   

VO/16/123

7.2 Berichtswesen zum Haushalt
- Entwicklung des Steueraufkommens -   VO/16/125

8 Zustimmung zur Wahl des Gemeindewehrführers gemäß § 11 
Brandschutzgesetz SH   VO/16/100

9 Sitzungsplanentwurf 2017   VO/16/128

10
1. Nachtragshaushaltsplan 2016
Teilhaushalt 01 - Büro des Bürgermeisters -
-Finanz - und Ergebnishaushalt -   

VO/16/127
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Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 
den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

11 Bericht der Verwaltung
- nichtöffentlicher Teil -   VO/16/122

12 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
13 Beteiligungsverwaltung   
13.1 Berichte aus den Gesellschaften   
13.2 Mögliche Weisungen an die  kommunalen Gesellschafter   

14
Antrag des Tennisclub Tornesch auf Bau einer Überdachung von 3 
Tennisplätzen auf dem vereinseigenen Gelände an der Friedland-
straße   

7/065-2-1-1

15 Stellenbewertungsverfahren in der Kernverwaltung   VO/16/124

16 1. Nachtragsstellenplan 2016   VO/16/130

17 Ankauf einer weiteren Fläche und Verkauf einer Fläche im Gebiet 
Tornesch - Am See   VO/16/126

18 Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes   VO/16/101-1

19 Personalangelegenheiten   VO/16/086

Mit freundlichen Grüßen

gez. Verena Fischer-Neumann
- Vorsitzende -
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/119

öffentlich
22.08.2016

Inga Ries

Inga Ries

Bericht der Verwaltung 
- öffentlicher Teil -
Beratungsfolge:
Datum Gremium

12.09.2016 Hauptausschuss

Vor der politischen Sommerpause wurden vom Kieler Landtag noch mehrere kommunalrele-
vante Gesetze beraten und zum Teil verabschiedet. Nachstehend die wichtigsten Änderun-
gen im Überblick:

Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftrechtes

Die umfassenste Änderung betrifft das Gemeindewirtschaftsrecht. Die wesentliche Inhalte 
der Reform entnehmen Sie bitte dem anliegenden SHGT info intern 89/2016. Den Muster-
Gesellschaftervertrag habe ich ebenfalls zu ihrer Information als zuständiges Gremium für 
das Beteiligungsmanagement beigefügt.

Gesetz zur Änderung des Brandschutzgesetzes und der Gemeindeordnung

Die Kameradschaftskassen der Feuerwehren wurden nunmehr als gemeindliches Sonder-
vermögen definiert. Das Sondervermögen ist durch eine Satzung zu bilden. Hierfür erarbeitet 
das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten gerade eine Mustersatzung. Diese 
ist dann von der Ratsversammlung Tornesch zu beschließen.

Das Gesetz zur Änderung der Amtsordnung und anderer kommunalrechtlicher Vor-
schriften
Der Landtagsbeschluss steht zurzeit noch aus. Inhaltlich geht es u.a. um den Zugang zu 
nichtöffentlichen Sitzungsunterlagen für stellvertretende bürgerliche Ausschussmitglieder 
und um Ausweitung der Berichtspflichten nach § 45 c GO. U.a. um den Schutz und die För-
derung von Minderheiten in SH und um Maßnahmen in den Handlungsfeldern Klimaschutz, 
Energieeffizienz und Energieeinsparung. Dies dürfte erheblichen bürokratischen Mehrauf-
wand verursachen. 

Auch das

Gesetz zur Sicherung der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten

wurde noch nicht verabschiedet. Der Entwurf schreibt die Beschäftigung von Gleichstellungs-
beauftragten in Gemeinden und Ämtern mit mehr als 15.000 Einwohnern grundsätzlich in 
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Vollzeit vor. Hierfür sieht das Land SH keine Konnexität vor. Da die Kommunen diese Auffas-
sung nicht teilen und auch keinen Bedarf für die Gesetzesänderung sehen, wird zumindest 
der SHGT als kommunaler Spitzenverband eine negative Stellungnahme zu diesem Gesetz-
entwurf abgeben. 

Darüber hinaus hat der Landtag das 

Landtagswahlgesetz und das Gemeinde- und Kreiswahlgesetz 

geändert. Es wurde zahlreiche Verfahrenserleichterungen, insbesondere bei der Briefwahl 
beschlossen. Außerdem wurde im GKWG eine sogenannte „Mehrheitssicherungsklausel“ 
eingefügt. Demnach erhält eine Partei oder eine Wählergruppe weitere Sitze beim Verhält-
nisausgleich zugeteilt, wenn sie bei der Verteilung der Sitze nicht mehr als die Hälfte der 
insgesamt zur vergebenen Sitze erhält, obwohl auf sie mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen entfallen ist. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlagen:
 SHGT info intern 89/2016
 Muster-Gesellschaftervertrag
 Beschlussumsetzungstabelle öffentlicher Teil, September 2016
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info 8916 Reform des Gemeindewirtschaftsrechts verabschiedet.docx 

  
S.-H. Gemeindetag • Reventlouallee 6 • 24105 Kiel  24105 Kiel, 14.06.2016 
Empfänger   
der SHGT – info – intern Reventlouallee 6/ II. Stock 
- Ämter  Haus der kommunalen Selbstverwaltung 
- Gemeinden Telefon: 0431 570050-50 
- Zweckverbände  Telefax: 0431 570050-54 
im Verbandsbereich des SHGT E-Mail: info@shgt.de 
 Internet: www.shgt.de 
 
 Aktenzeichen: 81.00.10.01 Bü/Bl 
 Zuständig: Herr Bülow 
 Telefon/Durchwahl: 50 
 

SHGT - info - intern Nr. 89/16 
Reform des Gemeindewirtschaftsrechts verabschiedet 

 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat am 10. Juni 2016 eine umfassende Reform 
des Gemeindewirtschaftsrechts verabschiedet. Der Gesetzesbeschluss beruht auf 
dem Gesetzentwurf der Landesregierung (Ltgs.-Drs. 18/3152) in der durch Anträge 
der Koalitionsfraktionen leicht veränderten Fassung nach den Ausschussberatungen 
(Ltgs.-Drs. 18/4238).  
 
1. Wesentliche Inhalte der Reform  
 
Wichtigste Änderungen der Reform des Gemeindewirtschaftsrechts sind folgende: 
 
• Wichtigste Änderung ist die Neuformulierung von § 101 Abs. 1 Nr. 2 GO, durch 

die die bisherige Bedarfsklausel im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung für die Auf-
nahme kommunalwirtschaftlicher Betätigung durch eine Relationsklausel ersetzt 
wird. Damit soll vor allem die Betätigung kommunaler Unternehmen im Telekom-
munikationssektor (Breitband) abgesichert werden, die bei einigen kommunalen 
Unternehmen deutlich über die Bedarfsdeckung für das Gemeindegebiet hinaus-
geht. Dies halten wir für einen wichtigen Beitrag zur weiteren Absicherung und Er-
leichterung des Breitbandausbaus. 

 
• Ebenso wichtig ist die Einführung eines neuen § 101 a für die energiewirtschaftli-

che Betätigung. Dieser Paragraph enthält eine weitgehende Privilegierung für die 
energiewirtschaftliche Betätigung von Gemeinden insofern, als nunmehr gesetz-
lich fingiert wird, dass diese stets einem öffentlichen Zweck dient. An der fehlen-
den Versorgungsfunktion für das Gemeindegebiet war bisher stets eine weiterge-
hende Beteiligung von Gemeinden an Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien 
rechtlich gescheitert. Diese Hürde wird künftig wegfallen und damit die Rolle der 
Gemeinden beim Ausbau erneuerbarer Energien stärken. Dies entspricht einer 
langjährigen Forderung des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages. 

- 
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• Die Bestimmungen über die Gründung und Beteiligung an Gesellschaften (§ 102) 

wird weitgehend neu gefasst. Dabei werden die bereits geltenden Vorschriften 
über die Offenlegung von Vergütungen integriert und übernommen. Neu ist u. a., 
dass in Gesellschaftsverträgen und Satzungen ein Weisungsrecht der Gemein-
devertretung gegenüber den Vertretern der Gemeinde im Überwachungsorgan 
des Unternehmens abgesichert sein muss. Die bisherige Differenzierung der An-
forderungen nach dem Beteiligungsverhältnis der Gemeinde (besondere Anforde-
rungen bei Beteiligung von mehr als 70 % bzw. mehr als 50 % in den bisherigen 
Absätzen 3, 4 und 5 des § 102 GO) fällt weitgehend weg. Die genannten Anforde-
rungen gelten nun unabhängig vom kommunalen Anteil.  

 
• Die Bestimmungen über die Vertretung der Gemeinde in Gesellschaften in § 104 

GO wird ebenfalls weitgehend neu gefasst. Die erst durch das Reformgesetz vom 
22. März 2012 eingefügte Sollbestimmung, dass die Vertretung der Gemeinde in 
Gesellschaften dem gesetzlichen Vertreter (also dem Bürgermeister) zugeordnet 
wird, wird wieder gestrichen. Stattdessen muss durch Gesellschaftsvertrag oder 
Satzung sichergestellt sein, dass der gesetzliche Vertreter der Gemeinde zumin-
dest das Recht bekommt, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. 

 
• Das Anzeigeverfahren in § 108 GO wird neu geregelt. Anzeigepflichten bezüglich 

der Veräußerung bzw. Auflösung von Unternehmen entfallen. Außerdem soll das 
Anzeigeverfahren beschleunigt werden. 

 
• In einem neuen § 109 a wird erstmals die Verpflichtung der Gemeinden zur Ein-

richtung einer Beteiligungsverwaltung eingeführt. Wir haben uns für die Strei-
chung dieser Vorschrift ausgesprochen, weil in den allermeisten Fällen kommu-
naler Beteiligung an Unternehmen eine gesondert gegliederte Beteiligungsverwal-
tung unter dieser Begrifflichkeit nicht notwendig ist. Dort, wo eine solche Beteili-
gungsverwaltung notwendig ist, haben die Kommunen diese auch ohne eine aus-
drückliche gesetzliche Vorschrift geschaffen. Wir fürchten zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand durch diese Regelung, für die das Gesetz keinen Kostenausgleich 
nach dem Konnexitätsprinzip vorsieht. 

 
• An hervorgehobener Stelle der Gemeindeordnung soll in einem neuen § 1 a eine 

neue Hinwirkungspflicht der Gemeinde auf die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern in Gesellschaften mit gemeindlicher Beteiligung eingeführt werden. 
Diese wird dadurch verschärft, dass über konkrete Maßnahmen und deren Wirk-
samkeit alle vier Jahre unter Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten an die 
Kommunalaufsichtsbehörden zu berichten ist. Diese Vorschrift wird massiven zu-
sätzlichen Verwaltungsaufwand verursachen. Sie ist auch nicht notwendig und 
systematisch verfehlt. 
 

• Die Beteiligung von Kommunen an Aktiengesellschaften wird unter dem Vorbe-
halt einer besonderen Prüfung gestellt. Sie ist künftig nur noch dann zulässig, 
wenn der öffentliche Zweck nicht ebenso gut in einer anderen Rechtsform erfüllt 
werden kann.  
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2. Weiteres Vorgehen 
 
Mit der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt ist voraussichtlich im Juli 2016 
zu rechnen. Dann wird das Gesetz unmittelbar in Kraft treten. Das Innenministerium 
hat für diesen Zeitpunkt einen Einführungserlass angekündigt.  
 
Das Innenministerium hat die Kommunalaufsichtsbehörden gebeten, ab sofort bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes bei anstehenden Gründungen oder Beteiligungen 
von Gemeinden an Unternehmen die Vorschriften zu beachten. Gemäß § 102 Abs. 5 
neu der Gemeindeordnung sind die Gesellschaftsverträge und Satzungen aller Ge-
sellschaften mit kommunaler Beteiligung bis zum 31. Dezember 2020 den neuen Be-
teiligungsvoraussetzungen in § 102 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung anzupas-
sen.  
 
Als Arbeitshilfe zur Durchsetzung der Gründungsvoraussetzungen in kommunalen 
Unternehmen hat das Innenministerium einen Muster-Gesellschaftsvertrag mit aus-
führlichen Erläuterungen herausgegeben. Dieser ist dem Info-intern als Anlage bei-
gefügt.  
 
Das Innenministerium weist insbes. auf folgende Bestimmungen hin, die zur Siche-
rung der gemeindlichen Rechte in den Satzungen bzw. Gesellschaftsverträgen fest-
zuschreiben sind: 
 

- Die Verankerung eines Entsende- und Weisungsrechts bzgl. der gemeindli-
chen Vertreter im Aufsichtsrat (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO - neu) und  

- Die Festschreibung des Rechts der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters 
an einer Gesellschafterversammlung auch dann teilzunehmen, wenn sie bzw. 
er nicht als gemeindlicher Vertreter in dieser entsandt (§ 102 Abs.2 Satz 1 Nr. 
4 GO - neu). 

 
- Ende info - intern Nr. 89/16 - 

 
Anlage 
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Erläutertes Muster eines 

Gesellschaftsvertrags für Gesellschaften mit beschr änkter Haftung, 

an denen Kommunen des Landes Schleswig-Holstein bet eiligt sind 

(Muster-Gesellschaftsvertrag – M-GV) 

Stand: 13. Juni 2016 

 

 

I. Vorwort 

Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten gibt den nachstehenden 

Muster-Gesellschaftsvertrag unverbindlich heraus. Es handelt es sich bei dem Mus-

ter nicht um eine ggf. haftungsbegründende Beratung im Sinne des § 120 der Ge-

meindeordnung (GO).1 Denn eine abstrakt-generelle Vertragsempfehlung ist hinrei-

chend rechtssicher nur schwer möglich. Sie bedarf regelmäßig einer Individualisie-

rung. Zu denken ist hier z. B. an Regelungen zur Abtretung, Belastung, Verfügung, 

Kündigung und Bewertung von Geschäftsanteilen, zu Vorkaufsrechten, Auflösungs-

regularien und Wettbewerbsverboten sowie zur Einziehung und Vergütung von Ge-

schäftsanteilen ggf. auch an Regelungen zur gesellschaftsvertraglichen Verankerung 

eines Public Corporate Governance Kodex. 

Der Muster-Gesellschaftsvertrag ist auf Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

(GmbH) ausgelegt, an denen Kommunen des Landes Schleswig-Holstein beteiligt 

sind. Dabei wird zunächst von dem „Idealfall“ der unmittelbaren Beteiligung an einer 

kommunalen Eigengesellschaft ausgegangen, d. h. mit der Kommune als einziger 

Gesellschafterin. Sofern insoweit unschädlich, wurden für den Fall, dass sich weitere 

Gesellschafter an dem Unternehmen beteiligen, in das Muster vorsorglich Regelun-

gen aufgenommen, die zum Schutze der kommunalen Gesellschafterin geboten er-

scheinen. Überdies werden den verschiedenen Arten und Umfängen kommunaler 

Beteiligungen Rechnung tragend in den Fußnoten alternative Formulierungsvor-

schläge angeboten. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags 

mit etwaigen Mitgesellschaftern Verhandlungssache ist. Der Muster-Gesellschafts-

vertrag stellt insoweit lediglich eine Verhandlungsposition dar, hinter der zurückgetre-

ten, über die aber auch hinausgegangen werden kann. Letztendlich ist die kommuna-

le Gesellschafterin an die für sie geltenden Rechtsvorschriften gebunden (besondere 
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Rechtsbindung), vor allem an die Zulässigkeitsvoraussetzungen für wirtschaftliche 

Unternehmen (§§ 101 Abs. 1, 101 a GO) und an die Gründungsvoraussetzungen für 

Gesellschaften (§ 102 Abs. 2 GO). 

Zur Rechtsklarheit ist der Muster-Gesellschaftsvertrag so konzipiert worden, dass er 

auch Vorschriften des ohnehin bzw. des ersatzweise geltenden Gesellschaftsrechts 

wiedergibt, dies u. a. im Interesse des in den Organen der Gesellschaft vertretenden 

Ehrenamtes. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird dabei nicht erhoben, zumal das 

Muster nicht mit „entlegenen“ Regelungen überfrachtet werden soll. Die einzelnen 

Maßgaben finden sich in den unter III. als Endnoten nachgestellten Erläuterungen 

begründet. 

 

 

II. Muster-Gesellschaftsvertrag 

 

§ 1 

Firma und Sitz der Gesellschaft 2 

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Fir-

ma [Bezeichnung] GmbH.  

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist [Sitz]. 

 

§ 2 

Zweck und Gegenstand des Unternehmens 

(1) Zweck des Unternehmens ist [öffentlicher Zweck] in [Ort/ Gebiet].3 

(2) Gegenstand der Gesellschaft ist a[Geschäftszweig und Art der Tätigkeit]4 in 

[Ort/ Gebiet] und verwandte Geschäfte.5 

(3) Die Gesellschaft ist zur Gründung oder zur Übernahme von Gesellschaften 

oder zur Beteiligung an solchen berechtigt.6 

 

                                                           

a Handelt es sich um die Komplementär-GmbH einer GmbH & Co. KG, lautet der Un-

ternehmensgegenstand wie folgt (vgl. Erl. 4):  

„Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der [Firma]-KG und 

die Führung ihrer Geschäfte“. 
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§ 3 

Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.7  

(2) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.8 

 

§ 4 

Stammkapital, Stammeinlagen 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt [Höhe des Stammkapitals] Euro.9 

(2) bDas Stammkapital wird vollständig von der Gesellschafterin [Kommune] 

(kommunale Gesellschafterin) erbracht.10 

 

§ 5 

Organe der Gesellschaft 11 

Die Organe der Gesellschaft sind 

1. die Gesellschafterversammlung,12 

2. der Aufsichtsrat13 und 

3. die Geschäftsführung.14 

 

§ 6 

Gesellschafterversammlung 

(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung oder auf 

Beschluss des Aufsichtsrats durch dessen Vorsitzende oder Vorsitzenden 

einberufen.15 Falls die kommunale Gesellschafterin nicht durch ihre gesetzli-

che Vertretung in der Gesellschafterversammlung vertreten wird, ist dieser 

das Recht einzuräumen, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.16 

Die Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn es im Interesse der 

Gesellschaft erforderlich erscheint. Sie muss unverzüglich einberufen werden, 

                                                           

b Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, lautet § 4 Abs. 2 M-GV wie folgt: 

„(2) Von dem Stammkapital übernehmen: 

1. [Bezeichnung der Kommune] (kommunale Gesellschafterin): [Höhe der 

Einlage] Euro, 

2. …“ 
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wenn sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres 

aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist.17 

Die Gesellschafterversammlung tagt mindestens einmal im Geschäftsjahr.18 

Ferner kann jeder Gesellschafter unter Angabe des Zwecks und der Gründe 

verlangen, dass die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich die 

Gesellschafterversammlung einberuft. Die Sitzung muss in diesem Fall binnen 

zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.19 

(2) Zu einer Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafter schriftlich zu la-

den. Sofern die Sitzung nicht unverzüglich einzuberufen ist, hat die Ladung 

mit einer Frist von [vier, fünf oder sechs] Wochen zu erfolgen. Tagungsort, 

Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen sowie der La-

dung die zur Tagesordnung gehörenden Unterlagen beizufügen.20  

(3) Über jede Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die 

von den Gesellschaftern bzw. von deren Vertreterinnen oder Vertretern zu un-

terzeichnen ist. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versamm-

lung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Gegenstände der Versamm-

lung und die Gesellschafterbeschlüsse aufzunehmen. Den Gesellschaftern ist 

eine Abschrift der Niederschrift unverzüglich zuzuleiten.21  

(4) Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, wenn sämtliche Gesell-

schafter in Textform mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der schriftli-

chen Abgabe der Stimmen sich einverstanden erklären. Die Pflicht zur Ferti-

gung einer Niederschrift bleibt hiervon unberührt.22 

 

§ 7 

Aufgaben der Gesellschafterversammlung 

(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den Angelegenheiten der Ge-

sellschaft.23 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ord-

nungsgemäß einberufen worden ist24 und ein Gesellschafter oder mehrere 

Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, der oder die insgesamt die Hälf-

te des stimmberechtigten Stammkapitals hält oder halten.25 

(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt 

1. mit mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen  

a) über eine Änderung des Gesellschaftsvertrags,26 

b) über die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im 

Rahmen des Unternehmensgegenstandes,27 
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c) über die unmittelbare oder mittelbare Gründung, Übernahme von oder 

die Beteiligung an Unternehmen sowie über die Erhöhung oder die 

Veräußerung von Anteilen an diesen,28 

d) über die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von Beteili-

gungsgesellschaften,29 sofern diese nicht der Zustimmung des Auf-

sichtsrats vorbehalten ist (§ 9 Abs. 4 Satz 2), 

e) über die Errichtung, Aufhebung, Veräußerung oder Verpachtung von 

Zweigniederlassungen oder Zweigbetrieben,30 

f) über eine Umwandlung oder eine Umstrukturierung der Gesellschaft, 

insbesondere über eine Verschmelzung, eine Spaltung, eine Vermö-

gensübertragung oder einen Formwechsel sowie über den Abschluss 

und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 

und 292 des Aktengesetzes31 und 

g) über die Auflösung der Gesellschaft32 sowie über die Ernennung und 

die Abberufung von Liquidatoren,33 ferner 

2. mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen34 über alle Angelegenheiten, 

für die nicht aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften oder nach die-

sem Gesellschaftsvertrag andere Organe zuständig sind,35 insbesondere 

a) über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die der Gesellschaf-

terversammlung vom Aufsichtsrat oder von der Geschäftsführung zur 

Entscheidung vorgelegt werden,36 

b) über die Bestellung und die Abberufung der Mitglieder des Aufsichts-

rats sowie der Ersatzmitglieder,37 soweit diese nicht von der kommuna-

len Gesellschafterin entsandt werden (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1),38 

c) über die Festsetzung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder 

des Aufsichtsrats,39 

d) über die Entlastung des Aufsichtsrats,40 

e) über die Bestellung und die Abberufung von Geschäftsführerinnen und 

Geschäftsführern sowie über die Entlastung derselben,41 ferner über 

den Abschluss, die Änderung und die Beendigung von deren Anstel-

lungsverträgen,42 

f) über die Beschränkung der Vertretungsbefugnis der Geschäftsfüh-

rung,43 sowie über Weisungen an dieselbe,44 

g) über die Bestellung von Prokuristen und von Handlungsbevollmächtig-

ten zum gesamten Geschäftsbetrieb,45 
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h) über die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

sowie über die Verwendung des Ergebnisses,46 

i) über die Wahl der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers oder, 

wenn die Gesellschaft der Prüfpflicht des Kommunalprüfungsgesetzes 

unterliegt, über den Vorschlag der Prüfungsbehörde zur Beauftragung 

einer Abschlussprüferin oder eines Abschlussprüfers,47 

j) über die Einforderung der Einlagen,48 

k) über die Rückzahlung von Nachschüssen,49 

l) über die Teilung, die Zusammenlegung sowie die Einziehung von Ge-

schäftsanteilen,50 

m) über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, welche der Gesell-

schaft aus der Gründung oder Geschäftsführung gegen die Geschäfts-

führung, gegen Mitglieder des Aufsichtsrats oder gegen Gesellschafter 

zustehen, sowie über die Vertretung der Gesellschaft in Prozessen, 

welche sie gegen Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer zu führen 

hat.51 

n) cüber den Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung ein-

schließlich der Nachträge,52 

o) über Verfügungen über Gesellschaftsvermögen, welche nicht aufgrund 

der Wirtschafts- und Finanzplanung erfolgen und deren jeweiliger Wert 

die in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung vorgesehenen 

Grenzen überschreitet, insbesondere 

− über die Aufnahme von Darlehen sowie über die Gewährung von 

Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft, 

                                                           

c Gesellschaftsrechtlich besteht auch die Möglichkeit, dem Aufsichtsrat Entscheidun-

gen zur Zustimmung vorzubehalten, was insbesondere bei den nachstehenden An-

gelegenheiten in Betracht kommt, wobei auch insoweit gemäß § 9 Abs. 4 Satz 3 M-

GV ein Letztentscheidungsrecht der Gesellschafter vorgesehen werden sollte. Die 

Einführung solcher Zustimmungsvorbehalte setzt voraus, dass die Gesellschafter-

versammlung nicht, wie in der Grundkonzeption des Muster-Gesellschaftsvertrags 

vorgesehen, die betreffenden Entscheidung an sich zieht, sondern sie – unter dem 

Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats – der Geschäftsführung überlässt. Hier-

für wäre z. B. § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. n und o M-GV nach § 9 Abs. 4 Satz 2 M-GV 

zu überführen. 
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− über den Erwerb, die Veräußerung oder Belastung von Grundstü-

cken oder grundstücksgleichen Rechten, 

− über den Verzicht auf Forderungen oder über Schenkungen.53 

(3) Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.54 

 

§ 8 

Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus [sieben, acht oder neun] Mitgliedern.55 Für jedes 

Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b) oder zu 

entsenden. Das Ersatzmitglied wird Mitglied des Aufsichtsrats, wenn das Mit-

glied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet.56  

(2) Die kommunale Gesellschafterin ist berechtigt, durch ihre Organe  

1. [Anzahl der entsandten Mitglieder] Mitglieder in den Aufsichtsrat zu ent-

senden und 

2. den von ihr entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitglie-

dern des Aufsichtsrats Weisungen bezüglich der Steuerung des Unter-

nehmens zur Erreichung strategischer Ziele zu erteilen.57 

Die von der kommunalen Gesellschafterin entsandten oder auf ihre Veranlas-

sung hin gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats sind berechtigt, 

1. bei ihrer Tätigkeit das Interesse der kommunalen Gesellschafterin zu ver-

folgen, dies insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen 

Zwecks durch die Gesellschaft, und 

2. den Organen der kommunalen Gesellschafterin Auskünfte zu erteilen; die 

§§ 394 und 395 des Aktiengesetzes gelten entsprechend.58 

(3) Ein Aufsichtsratsmitglied darf nicht gleichzeitig Mitglied der Geschäftsführung, 

Prokurist oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigter Handlungsbe-

vollmächtigter sein.59 

(4) Die Amtsdauer der Aufsichtsräte beträgt vier Geschäftsjahre. Die Mitglied-

schaft endet mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Ent-

lastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr, in 

dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.60 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Mandat unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsfüh-
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rung niederlegen.61 Die kommunale Gesellschafterin kann die von ihr entsand-

ten Aufsichtsräte jederzeit abberufen.62 

(6) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsit-

zenden sowie deren oder dessen Stellvertretung.63 Die oder der Aufsichts-

ratsvorsitzende koordiniert die Arbeit des Aufsichtsrats, leitet dessen Sitzun-

gen und ist erste Ansprechpartnerin oder erster Ansprechpartner der Ge-

schäftsführung.64 Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der im Gesellschafts-

vertrag festgelegten Aufgaben und Befugnisse eine Geschäftsordnung ge-

ben.65 

(7) Der Aufsichtsrat wird durch die Vorsitzende oder durch den Vorsitzenden 

schriftlich einberufen. Die Ladung hat mit einer Frist von [vier, fünf oder sechs] 

Wochen zu erfolgen. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der 

Ladung mitzuteilen sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehörenden Un-

terlagen beizufügen.66 Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im 

Kalenderhalbjahr abhalten.67 Ferner kann jedes Aufsichtsratsmitglied oder die 

Geschäftsführung unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass 

die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat ein-

beruft. Die Sitzung muss in diesem Fall binnen zwei Wochen nach der Einbe-

rufung stattfinden.68 Stehen im Aufsichtsrat Beschlüsse nach § 9 Abs. 4 zur 

Entscheidung an, ist die Ladung den Gesellschaftern und der Beteiligungs-

verwaltung der kommunalen Gesellschafterin zur Kenntnis zu geben. Dies gilt 

auch für den Fall, in dem der Aufsichtsrat unter Beachtung der ordentlichen 

Ladungsfrist nach Satz 2 einberufen wird.69 

(8) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, wel-

che die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen hat. In der 

Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der 

Verhandlungen und die Beschlüsse und Empfehlungen des Aufsichtsrats an-

zugeben. Ein Verstoß gegen Satz 1 oder Satz 2 macht einen Beschluss nicht 

unwirksam. Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist auf Verlangen eine Abschrift 

der Sitzungsniederschrift auszuhändigen.70 

(9) An den Sitzungen des Aufsichtsrats können neben den Mitgliedern des Auf-

sichtsrats, sofern dieser im Einzelfall nicht anders beschließt, auch 

1. die Geschäftsführung und 

2. die Gesellschafter, deren Vertreterinnen oder Vertreter oder deren Beauf-

tragte 
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teilnehmen.71 Auf Verlangen des Aufsichtsrats hat die Geschäftsführung an 

der Sitzung teilzunehmen.72 Sachverständige und Auskunftspersonen können 

zur Beratung über einzelne Gegenstände hinzugezogen werden.73 

 

§ 9 

Aufgaben des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen. Gegenstand der 

Überwachung ist die Ordnungsmäßigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Wirt-

schaftlichkeit der Geschäftsführung. Zu diesem Zweck kann der Aufsichtsrat 

insbesondere die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie die Vermö-

gensgegenstände einsehen und prüfen. Ferner kann der Aufsichtsrat von der 

Geschäftsführung jederzeit einen Bericht verlangen über Angelegenheiten der 

Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu ver-

bundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesen Un-

ternehmen, die auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein 

können. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen solchen Bericht, jedoch nur 

an den Aufsichtsrat, verlangen.74 

(2) Der Aufsichtsrat berät die Geschäftsführung und die Gesellschafterversamm-

lung. Er wirkt insbesondere bei der Einführung und Fortentwicklung eines Be-

richtswesens sowie eines Überwachungssystems zur Früherkennung von den 

Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Entwicklungen (Risikomanage-

ment) mit.75 

(3) Der Aufsichtsrat beschließt76 

1. über die Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung77 sowie 

2. über Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung.78 

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen wor-

den ist und mindestens drei Viertel von dessen Mitgliedern anwesend sind.79 

(4) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass die Geschäftsführung bestimmte Arten 

von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vornehmen darf.80 Seiner Zustim-

mung bedarf insbesondere die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlun-

gen von Beteiligungsgesellschaften ohne eigenen Aufsichtsrat.81 Die Gesell-

schafterversammlung kann 

1. mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine fehlende Zustimmung 

des Aufsichtsrats ersetzen82 oder 
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2. innerhalb einer Frist von einer Woche mit einer Mehrheit von drei Vierteln 

der abgegebenen Stimmen eine vom Aufsichtsrat erteilte Zustimmung ent-

ziehen und selbst in der Angelegenheit beschließen.83  

(5) Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber der Geschäftsführung ge-

richtlich und außergerichtlich.84 

(6) Der Aufsichtsrat prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den 

Vorschlag der Geschäftsführung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 

und berichtet hierüber der Gesellschafterversammlung. In dem Bericht hat der 

Aufsichtsrat auch mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang er die 

Geschäftsführung der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs geprüft hat. 

Der Aufsichtsrat hat ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlus-

ses durch die Abschlussprüferin oder durch den Abschlussprüfer Stellung zu 

nehmen. Am Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob nach 

dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind 

und ob er den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss bil-

ligt.85 

 

§ 10 

Geschäftsführung 

Die Gesellschaft hat eine oder einen oder mehrere Geschäftsführerinnen oder Ge-

schäftsführer (Geschäftsführung).86 Die Geschäftsführung wird bei der erstmaligen 

Bestellung auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine erneute befristete Bestellung ist 

zulässig.87 

 

§ 11 

Aufgaben der Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die laufende Aufgabenerledigung. 

Sie führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, dieses 

Gesellschaftsvertrags, der Geschäftsanweisung sowie der Gesellschafter- und 

Aufsichtsratsbeschlüssed.88 Sie vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außer-

gerichtlich.89 

                                                           

d Im Falle einer mittelbaren Beteiligung gelten die Mitglieder der Geschäftsführung 

nach Maßgabe des § 104 Abs. 1 Satz 2 GO als Vertreter der Kommune. Dem Rech-

nung tragend ist § 11 Abs. 1 Satz 1 M-GV dann folgender Halbsatz anzufügen: 
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(2) Die Geschäftsführung stellt für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan und eine fünf-

jährige Finanzplanung nach Maßgabe des § 12 auf.90 

(3) Die Geschäftsführung berichtet der Gesellschafterversammlung, der Vorsit-

zenden oder dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der Beteiligungsverwal-

tung der kommunalen Gesellschafterin schriftlich jeweils einen Monat nach 

Quartalsende über den Stand der Leistungserfüllung und über etwaige ab-

sehbare Abweichungen der Ergebnisse vom Wirtschaftsplan sowie nach 

Maßgabe des Berichtswesens. Erhebliche Abweichungen sind der Gesell-

schafterversammlung, der Vorsitzenden oder dem Vorsitzendem des Auf-

sichtsrats und der Beteiligungsverwaltung unverzüglich mitzuteilen.91 

(4) Die Geschäftsführung hat jedem Gesellschafter auf Verlangen unverzüglich 

Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben und die Ein-

sicht der Bücher und Schriften zu gestatten.92 Sie ist zur Zusammenarbeit so-

wohl mit der Beteiligungsverwaltung als auch mit der fachlich zuständigen Or-

ganisationseinheit der kommunalen Gesellschafterin verpflichtet.93 

(5) Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht nach 

Maßgabe des § 13 auf.94 Sie erteilt den Auftrag zur Prüfung des Jahresab-

schlusses oder, wenn die der Gesellschaft der Prüfpflicht des Kommunalprü-

fungsgesetzes unterliegt, übermittelt den Vorschlag der Gesellschaftsver-

sammlung zur Beauftragung einer Abschlussprüferin oder eines Abschluss-

prüfers an die Prüfungsbehörde (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. i).95      

 

§ 12 

Wirtschaftsplan, fünfjährige Finanzplanung 

Der Wirtschaftsplan ist in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbe-

triebsverordnung, bestehend insbesondere aus einer Plan-Gewinn- und Verlustrech-

nung, einer Plan-Bilanz sowie einer fünfjährigen Finanzplanung, aufzustellen. In dem 

Wirtschaftsplan sind die geplante Aufnahme von Darlehen sowie die geplante Ge-

währung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft darzustellen.96 Die 

Geschäftsführung legt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig vor, dass ihn die Gesell-

schafterversammlung vor Beginn des Wirtschaftsjahres beschließen oder, wenn die 

Angelegenheit dem Aufsichtsrat zur Zustimmung übertragen worden ist, dieser dem 

Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres seine Zustimmung erteilen kann.97  

                                                                                                                                                                                     

„; ferner ist die kommunale Gesellschafterin berechtigt, der Geschäftsführung 

aufgrund von § 104 Abs. 1 Satz 2, § 25 Abs. 1 der Gemeindeordnung Wei-

sungen zu erteilen.“ 
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§ 13 

Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung 

(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind innerhalb von drei Monaten 

nach Ablauf des Geschäftsjahres in entsprechender Anwendung der Vor-

schriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesell-

schaften aufzustellen und, wenn die Gesellschaft der Prüfpflicht des Kommu-

nalprüfungsgesetzes unterliegt, nach dessen Vorschriften zu prüfen, soweit 

nicht eine Prüfung durch andere gesetzliche Vorschriften vorgeschrieben ist.98  

(2) Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Gesell-

schaft im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) der 

Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates oder anderer Organe der 

Gesellschaft mit Ausnahme der Gesellschafterversammlung sind nach Maß-

gabe des § 102 der Gemeindeordnung zu veröffentlichen, ferner unter Na-

mensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen 

unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buch-

stabe a HGB; die individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für: 

1. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeiti-

gen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, und für deren 

Voraussetzungen, 

2. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären 

Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert 

sowie den von der Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür 

aufgewandten oder zurückgestellten Betrag unter Angabe der vertrag-

lich festgelegten Altersgrenze, 

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen 

und 

4. Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe 

des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt 

und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind.99 

(3) Die Abschlussprüfung hat sich auch auf die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes genannten Prüfungsgegenstände zu erstre-

cken.100  

(4) Das Rechnungsprüfungsamt der kommunalen Gesellschafterin und die für die 

überörtliche Prüfung zuständige Prüfungsbehörde haben die in § 54 des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Befugnisse.101 
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§ 14 

Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, 

so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der 

unwirksamen Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, die dem am 

nächsten kommt, was die Gesellschafter gewollt hätten, wenn sie bei Vertrags-

schluss den Punkt beachtet hätten, sofern dies rechtlich möglich ist.102 

 

 

III. Erläuterungen 

1 Zur Haftung der Kommunalaufsichtsbehörden  vgl. BGH, Urt. v. 12. Dezember 

2002 – III ZR 201/01 – Juris, Rn. 11 f. 

2 Zu § 1: Bei der Firma und dem Sitz der Gesellschaft  handelt es sich um Pflicht-

angaben  gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung (GmbHG). 

3 Zu § 2 Abs. 1 : Eine Kommune darf wirtschaftliche Unternehmen nur dann errichten, 

übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn ein öffentlicher Zweck, dessen Erfül-

lung im Vordergrund der Unternehmung stehen muss, das Unternehmen rechtfertigt 

(§ 101 Abs. 1 Nr. 1 GO). Öffentlicher Zweck  kann jedweder im Aufgabenbereich der 

Kommune liegende Gemeinwohlbelang sein, nicht aber eine bloße Gewinnerzie-

lungsabsicht (Dehn/ Wolf in Bracker/ Dehn, Erl. 4 zu § 101 GO). Öffentliche Zwecke 

ergeben sich insbesondere aus der Daseinsvorsorge, wie z. B. die Versorgung mit 

Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie die Abfall- und Abwasserentsorgung. Unab-

hängig davon ist der öffentliche Zweck nicht auf Leistungen der Daseinsvorsorge 

beschränkt; es kommen vielmehr auch Leistungen zur Befriedigung sonstiger Be-

dürfnisse der Einwohner in Betracht. Im sozialen Rechtsstaat des Grundgesetzes 

können die Gemeinden durch ihre wirtschaftlichen Unternehmen im öffentlichen Inte-

resse zahlreiche und vielgestaltige Aufgaben übernehmen, die durch die genannte 

Zweckbestimmung gedeckt sind (OVG Schleswig, Urt. v. 11. Juli 2013 – 2 LB 32/12 

– Juris, Rn. 91 m. w. N.). 

Der Zweck einer kommunalen GmbH besteht somit nicht lediglich in dem Zweck, zu 

dem eine Gesellschaft gemeinhin gegründet wird, nämlich in einer selbstständigen, 

eigennützigen und erwerbswirtschaftlichen Teilnahme am Wirtschaftsverkehr. Ange-

sichts dieser Abweichung vom erwerbswirtschaftlichen Prinzip  ist der Zweck ei-

ner kommunalen GmbH im Gesellschaftsvertrag ausdrücklich festzulegen  (§ 102 
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Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GO; Fischer in Münchener Kommentar, Rn. 12 f. zu § 1 GmbHG 

m. w. N.). Eingedenk des Örtlichkeitsgebots des Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes 

(GG) ist dabei auch der Ort  bzw. das Gebiet zu benennen, an bzw. in dem der Un-

ternehmenszweck erfüllt werden soll (z. B. „Energieversorgung der Gemeinde X“). 

4 Zu § 2 Abs. 2 : Bei dem Unternehmensgegenstand  handelt es sich um eine 

Pflichtangabe  gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG. Er beschreibt das Mittel, mit dem 

die Gesellschaft ihren Zweck zu erreichen versucht, also den Bereich und die Art der 

Tätigkeit der Gesellschaft (Wicke in Münchener Kommentar, Rn. 9 zu § 3 GmbHG). 

Der Unternehmensgegenstand muss hinreichend bestimmt gefasst werden und die 

tatsächlichen Verhältnisse zutreffend wiedergeben. Die Bestimmung von „Vorrats-

Unternehmensgegenständen“ ist unzulässig, zumal das Demokratieprinzip gebietet, 

der Gemeindevertretung bzw. dem Hauptausschuss vorzubehalten, die Entschei-

dung über neue Geschäftsfelder zu gegebener Zeit zu treffen (§ 28 Satz 1 Nr. 18 

GO). Aus dem Unternehmensgegenstand müssen der Geschäftszweig  und die Art, 

in der die GmbH in diesem tätig werden will , erkennbar sein (Wicke, ebd., Rn. 13). 

Dies gilt auch für dessen Ortsbezug. Da es allerdings denkbar ist, den Unterneh-

mensgegenstand auch außerhalb des Gebietes zu verfolgen, in dem der Unterneh-

menszweck erfüllt werden soll, z. B. indem zur Energieversorgung der Gemeinde X 

sich an einem Windpark in der Gemeinde Y beteiligt wird, sind an den Ortsbezug 

des Unternehmensgegenstandes  nur geringe Anforderungen zu stellen. Gleich-

wohl sollte er sich an der in Aussicht genommenen Betätigung orientieren. Allenfalls 

in Branchen, denen eine die Gemeindegrenzen überschreitende Tätigkeit eigen ist, 

wie z. B. im Falle der Energiewirtschaft, kann der Ortsbezug von vorn herein groß-

räumig ausfallen. 

Für die Komplementär-GmbH einer GmbH & Co. KG  muss der Unternehmensge-

genstand der Kommanditgesellschaft (KG) nicht mit angegeben werden. Es genügt 

die Angabe der Geschäftsführungstätigkeit für die konkrete KG, etwa „Beteiligung als 

persönlich haftende Gesellschafterin an der A-KG und die Führung ihrer Geschäfte“ 

(vgl. Formulierungsvorschlag a). Ist die Tätigkeit einer GmbH auf die Beteiligung an 

einer unbestimmten Vielzahl von Unternehmen – gleich welcher Rechtsform – ge-

richtet, kann die konkrete Bezeichnung der Beteiligungsgesellschaften entfallen; es 

genügt dann etwa „Beteiligung an anderen Unternehmen“ (Ziemons/ Jaeger in 

Beck´scher Online Kommentar, Rn. 6 zu § 3 GmbHG). 

5 Zu § 2 Abs. 2  („verwandte Geschäfte“): Ein solcher erweiternder Zusatz mit Be-

zug auf den Unternehmensgegenstand erlaubt, diesen im Interesse einer flexiblen 

Geschäftsführung  im Rahmen der Zweckbindung (Erl. 3) großzügig auszulegen, so 
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dass bei der Ausdehnung der Geschäftstätigkeit auf angrenzende Bereiche oder der 

Erweiterung von Hilfsgeschäften nicht unmittelbar eine Änderung des Gesellschafts-

vertrags erforderlich wird (Wicke in Münchener Kommentar, Rn. 18 zu § 3 GmbHG). 

6 Zu § 2 Abs. 3 : Bei der ausdrücklichen Berechtigung, Tochtergesellschaften zu 

gründen, solche zu übernehmen oder sich an ihnen zu  beteiligen (§ 7 Abs. 2 Nr. 

1 Buchst. c M-GV), handelt es sich um einen klarstellenden Zusatz, der von der 

Kommentierung als zweckmäßig erachtet wird. Weitere Zusätze sollten vermieden 

werden , sofern sie selbstverständlich oder inhaltsleer sind (z. B. „Die Gesellschaft ist 

zu allen Rechtshandlungen befugt, die ihren Zwecken dienlich ist“; Ziemons/ Jaeger, 

ebd., Rn. 5 m. w. N.). 

7 Zu § 3 Abs. 1 : Eigentlich bedarf es nur dann einer Bestimmung des Geschäfts-
jahres , wenn dieses von dem Kalenderjahr abweicht (Harbarth in Münchener Kom-

mentar, Rn. 246 zu § 53 GmbHG). 

8 Zu § 3 Abs. 2 : Angaben zur Dauer der Gesellschaft  sind eigentlich nur dann er-

forderlich, wenn das Unternehmen auf eine gewisse Zeit beschränkt sein soll (§ 3 

Abs. 2 GmbHG).  

9 Zu § 4 Abs. 1 : Bei dem Stammkapital  handelt es sich um eine Pflichtangabe ge-

mäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 GmbHG: Das Stammkapital beträgt mindestens 25.000 Euro 

(§ 5 Abs. 1 GmbHG).  

10 Zu § 4 Abs. 2 : Bei der Stammeinlage  handelt es sich um eine Pflichtangabe ge-

mäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG. Enthält der Gesellschaftsvertrag keine besondere Re-

gelung, sind die Nennbeträge der Geschäftsanteile in Geld zu erbringen (Bareinlage ; 

vgl. auch Formulierungsvorschlag b). Möglich ist aber auch eine gesellschaftsver-

tragliche Regelung, wonach die Einlage eines Gesellschafters (auch mehrerer oder 

aller Gesellschafter) ganz oder teilweise durch andere Vermögenswerte als Geld, 

beispielsweise durch Grundstücke, bewegliche Sachen, Sachgesamtheiten oder 

Rechte, aufgebracht werden soll (Märtens in Münchener Kommentar, Rn. 61 zu § 5 

GmbHG). Sollen Sacheinlagen  geleistet werden, so müssen der Gegenstand der 

Sacheinlage und der Nennbetrag des Geschäftsanteils, auf den sich die Sacheinlage 

bezieht, im Gesellschaftsvertrag festgesetzt werden (§ 5 Abs. 4 Satz 1 GmbHG). 

11 Zu § 5: Die Angabe der Organe  der Gesellschaft ist nicht zwingend erforderlich. 

Sie dient lediglich der Übersicht. 

12 Zu § 5 Nr. 1 : Die Gesellschafterversammlung  ist das oberste Willensbildungsor-

gan der Gesellschaft. Ihm sind insbesondere Entscheidungen über Struktur- und 
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Satzungsänderungen vorbehalten (Schindler in Beck'scher Online-Kommentar, 

Rn. 37 f. zu § 45 GmbHG). 

13 Zu § 5 Nr. 2 : Im Falle einer kommunalen GmbH ist die Bestellung eines Auf-

sichtsrats im Regelfall geboten, um sicherzustellen, dass die Kommune einen an-

gemessenen Einfluss auf das Unternehmen erhält. Es handelt sich hierbei um eine 

kommunalrechtliche Anforderung, die § 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO an die Gründung 

einer Gesellschaft stellt (Gründungsvoraussetzung). Die Anforderung impliziert, dass 

der Aufsichtsrat mit gesellschaftsrechtlichen Befugnissen ausgestattet werden muss, 

die ihn in die Lage versetzen, seine Überwachungsfunktion wirksam wahrzunehmen. 

Dazu sind ihm zumindest umfassende Informationsrechte  einzuräumen (§ 9 Abs. 1 

M-GV; auch Erl. 74). Darüber hinausgehend können dem Aufsichtsrat als präventive 

Überwachungsbefugnisse  bestimmte Entscheidungen der Geschäftsführung zur 

Zustimmung vorbehalten werden (§ 9 Abs. 4 Satz 2 M-GV; auch Erl. 80; ferner For-

mulierungsvorschlag d). Jedenfalls genügt es nicht, lediglich einen beratenden Beirat 

einzurichten und diesen im Gesellschaftsvertrag als Aufsichtsrat zu bezeichnen.  

Gesellschaftsrechtlich ist die Bestellung eines Aufsichtsrats für eine GmbH nicht un-

bedingt erforderlich. Verlangt wird sie nur dann, wenn die Gesellschaft einen der für 

die Mitbestimmung relevanten Schwellenwerte (§§ 1, 6 ff. des Mitbestimmungsge-

setzes – MitbestG, § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Drittelbeteiligungsgesetzes) überschreitet 

(obligatorischer Aufsichtsrat). Den Gesellschaftern steht es jedoch frei, einen Auf-

sichtsrat zu bestellen, auch ohne dazu gesellschaftsrechtlich verpflichtet zu sein (fa-

kultativer Aufsichtsrat ). Das Gesellschaftsrecht steht der Gründungsvoraussetzung 

des § 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO somit nicht entgegen. Für einen fakultativen Auf-

sichtsrat gelten die in § 52 Abs. 1 GmbHG genannten Vorschriften des Aktiengeset-

zes (AktG) entsprechend, soweit nicht im Gesellschaftsvertrag etwas anderes gere-

gelt ist. Bei einer mittelbaren Beteiligung kann es in begründeten Einzelfällen mit der 

Gründungsvoraussetzung des § 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO vereinbar sein, auf die 

Bestellung eines Aufsichtsrats zu verzichten , nämlich dann, wenn dies aufgrund 

der Größe, der Aufgaben und der Bedeutung der Gesellschaft angemessen erscheint 

und sichergestellt ist, dass der Aufsichtsrat der anteilsinhabenden Beteiligung („Mut-

tergesellschaft“) angemessenen Einfluss auf die wesentlichen Entscheidungen der 

mittelbaren Beteiligung erhält (Erl. 29 und 81). Wird dadurch eine – unter Berücksich-

tigung des konkreten Steuerungsbedarfs – gleichwertige Einflussnahme gewährleis-

tet, bedarf der Verzicht auf die Bestellung eines Aufsichtsrats nicht der Ausnahme-

genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 102 Abs. 2 Satz 2 GO). 

14 Zu § 5 Nr. 3 : Die Gesellschaft muss einen oder mehrere Geschäftsführer  (Ge-

schäftsführung) haben (§ 6 Abs. 1 GmbHG; auch § 10 Abs. 1 Satz 1 M-GV). 
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15 Zu § 6 Abs. 1 Satz 1 : Das Recht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, 

die Gesellschafterversammlung einzuberufen  ergibt sich aus § 49 Abs. 1 GmbHG 

sowie aus § 111 Abs. 3 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG. Für den Aufsichtsrat wird dann 

dessen Vorsitzende oder dessen Vorsitzender tätig (§ 8 Abs. 6 M-GV; Erl. 64).  

16 Zu § 6 Abs. 1 Satz 2 : An der Gesellschafterversammlung  nehmen grundsätzlich 

nur die Gesellschafter bzw. deren Vertreterinnen oder Vertreter teil. Die kommunale 

Gesellschafterin wird regelmäßig durch die Bürgermeisterin bzw. durch den Bürger-

meister als deren gesetzliche Vertreterin bzw. als deren gesetzlichen Vertreter ver-

treten (§ 56 Abs. 1, § 64 Abs. 1 GO). Nach dem Wegfall des § 104 Abs. 1 Satz 2 GO 

a. F. steht es dem Ehrenamt frei, weitere oder andere Vertreterinnen bzw. Vertreter 

in die Gesellschafterversammlung zu entsenden (§ 28 Satz 1 Nr. 20 GO). Dabei ist 

zu beachten, dass das Stimmrecht der kommunalen Gesellschafterin einheitlich aus-

zuüben ist (Wicke, Rn. 8 zu § 47 GmbHG). Entsendet die Gemeinde andere Vertre-

ter als die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister, ist diesem in der Gesellschafter-

versammlung zumindest ein Teilnahmerecht einzuräumen (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

GO). Das Gesellschaftsrecht steht dem nicht entgegen. Ein Teilnahmerecht berech-

tigt allerdings nicht zur Mitsprache oder zur Stimmabgabe (Münchener Kommentar, 

Rn. 55 f. zu § 48 GmbH-Gesetz). Mit dem Gebot zur Verankerung eines Teilnahme-

rechts wird der Befürchtung der kommunalen Spitzenverbände Rechnung getragen, 

dass der gesetzlichen Vertreterin bzw. dem gesetzlichen Vertreter der Zugang zur 

Gesellschafterversammlung verwehrt werden könnte (Umdruck, 18/6152, S. 8). 

Wer die Kommune in der Gesellschafterversammlung vertritt, ergibt sich abschlie-

ßend aus der Gemeindeordnung als Organisationsrecht . Der Gesellschaftsvertrag 

kann dazu keine (eigenständigen) Regelungen treffen (Becker, NZG 1999, 58, 59). 

17 Zu § 6 Abs. 1 Satz 3 und 4 : Es werden hier die Einberufungspflichten  des § 49 

Abs. 2 2. HS GmbHG (im Interesse der Gesellschaft; vgl. auch § 111 Abs. 3 Satz 1 

AktG) sowie des § 49 Abs. 3, § 49 Abs. 1 1. HS GmbHG (bei einem bilanziellen Ver-

lust der Hälfte des Stammkapitals) wiedergegeben. Im letzteren Fall handelt es sich 

um eine dringende Einberufungspflicht („unverzüglich“), auf welche die Ladungsfrist 

des § 6 Abs. 2 Satz 2 M-GV keine Anwendung findet. 

18 Zu § 6 Abs. 1 Satz 5 : Es ist mindestens eine Sitzung  der Gesellschafterver-

sammlung im Geschäftsjahr erforderlich, um über den Jahresabschluss und die Er-

gebnisverwendung zu beschließen (§ 42 a Abs. 2 GmbHG; auch Erl. 46). Im Gesell-

schaftsvertrag kann eine höhere Anzahl von Sitzungen als Mindestanforderung fest-

geschrieben werden. 
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19 Zu § 6 Abs. 1 Satz 6 und 7 : Indem jeder Gesellschafter berechtigt wird, die un-

verzügliche Einberufung der Gesellschafterversammlu ng  zu verlangen wird ne-

ben dem „Notrecht“ einer Vollversammlung (Erl. 24) die Möglichkeit geschaffen, dass 

die Eigner auch kurzfristig Beschlüsse fassen können, z. B. um der Geschäftsfüh-

rung dringende Weisungen zu erteilen (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. f  M-GV; auch Erl. 44) 

oder um die Zustimmung des Aufsichtsrats zu ersetzen bzw. zu überstimmen (§ 9 

Abs. 4 Satz 3 M-GV; auch Erl. 82 f.). Das Recht einzelner Gesellschafter, die Einbe-

rufung der Gesellschafterversammlung zu verlangen ist dem Recht einzelner Auf-

sichtsräte und der Geschäftsführung, den Aufsichtsrat einzuberufen (vgl. § 8 Abs. 7 

Satz 5 und 6 M-GV; auch Erl. 68), nachgebildet. Die Ladungsfrist des § 6 Abs. 2 

Satz 2 M-GV gilt dann nicht. Die Sitzung muss spätestens zwei Wochen nach der 

Einberufung stattfinden. Dass bei einer kurzfristigen Einberufung der Gemeindever-

tretung bzw. dem Hauptausschuss regelmäßig keine Zeit mehr bleiben wird, um ggf. 

die Vertreter der kommunalen Gesellschafterin (Erl. 16) durch einen Weisungsbe-

schluss (§ 25 Abs. 1, § 55 Abs. 6 bzw. § 65 Abs. 6 GO) zu binden (Erl. 20), ist ange-

sichts des betrieblichen Erfordernisses, den Eignern zu ermöglichen, dringende un-

ternehmerische Entscheidungen zügig zu treffen, hinzunehmen. Da das Recht jedem 

Gesellschafter zusteht, sind die Bestimmungen überdies geeignet, die Rechte etwa-

iger Minderheitsgesellschafter  zu wahren (§ 50 Abs. 1 GmbHG).  

20 Zu § 6 Abs. 2 : Gemäß § 51 Abs. 1 und 2 GmbHG hat die Einberufung der Ver-

sammlung durch Einladung der Gesellschafter  mittels eingeschriebener Briefe mit 

einer Frist von mindestens einer Woche zu erfolgen, wobei der Zweck der Versamm-

lung anzukündigen ist. Der Muster-Gesellschaftsvertrag weicht davon ab und sieht 

eine Vereinfachung des Formerfordernisses und eine der kommunalen Gesellschaf-

terin angemessene Frist vor (§ 45 Abs. 2 GmbHG), Letzteres auch, um der Gemein-

devertretung bzw. dem Hauptausschuss ausreichend Zeit einzuräumen, um ggf. die 

Vertreter der kommunalen Gesellschafterin (Erl. 16) durch einen Weisungsbeschluss 

(§ 25 Abs. 1, § 55 Abs. 6 bzw. § 65 Abs. 6 GO) zu binden. Hierfür dürften abhängig 

von dem Grad der terminlichen Abstimmung der Gremien mindestens vier, höchs-

tens aber sechs Wochen erforderlich sein. Ferner werden die inhaltlichen Anforde-

rungen der Ladung unter Berücksichtigung der Rechtsprechung dazu (Wicke, Erl. 3 f. 

zu § 51 GmbHG) präzisiert. 

Die Einladungen sind an die Gesellschafter zu richten, im Falle der kommunalen Ge-

sellschafterin an die Bürgermeisterin bzw. an den Bürgermeister als deren gesetzli-

che Vertretung (§ 56 Abs. 1, § 64 Abs. 1 GO). Wird die kommunale Gesellschafterin 

in der Gesellschaftsversammlung durch andere Vertreter als der gesetzlichen Vertre-

tung vertreten, leitet die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister die Einladung an die 
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von der Kommune bestellten Vertreter (§ 28 Satz 1 Nr. 20 GO) weiter. Sie bzw. er 

selbst erhält auf diese Weise in jedem Fall Kenntnis von der Einladung, d. h. auch 

dann, wenn ihr bzw. ihm lediglich ein Teilnahmerecht (§ 6 Abs. 1 Satz 2) zusteht 

(Erl. 16). 

In eilbedürftigen Fällen , nämlich in denen des § 6 Abs. 1 Satz 4 M-GV (Verlust der 

Hälfte des Stammkapitals; vgl. auch Erl. 17) und in denen des Einberufungsverlan-

gens eines Gesellschafters (Erl. 19) ist die Gesellschafterversammlung unverzüglich, 

also ungeachtet der Ladungsfrist des Satzes 2, einzuberufen und spätestens nach 

zwei Wochen die Sitzung abzuhalten. Es gilt hier dasselbe wie für die Einberufung 

des Aufsichtsrats auf Verlangen nach § 8 Abs. 7 Satz 5 und 6 M-GV (Erl. 68). 

21 Zu § 6 Abs. 3 : Die Bestimmung folgt § 107 Abs. 2 AktG zur Niederschrift über Sit-

zungen des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft, dessen Maßgaben für die Nie-

derschrift über Sitzungen der Gesellschafterversamm lung  einer kommunalen 

GmbH angepasst wurden. 

22 Zu § 6 Abs. 4 : Es wird hier § 48 Abs. 2 GmbHG wiedergegeben. Die Regelung soll 

den Gesellschaftern einen Verzicht auf die Zusammenkunft ermöglichen, insbe-

sondere bei Beschlussgegenständen, über die von vornherein erkennbar Konsens 

besteht und bei denen jeder Gesellschafter über die relevanten Informationen verfügt. 

In solchen Fällen spart eine schriftliche Beschlussfassung den zeitlichen und finanzi-

ellen Aufwand einer Versammlung (Römermann in Michalski, Rn. 5 zu § 48 GmbHG). 

Die Maßgabe, dass die Beschlussfassung auch bei einem Verzicht auf eine Zusam-

menkunft zu protokollieren ist, dient der Rechtssicherheit. Damit wird auch § 48 

Abs. 3 GmbHG Rechnung getragen, wonach ein Alleingesellschafter zur Protokollie-

rung verpflichtet ist. 

23 Zu § 7 Abs. 1 Satz 1 : Die Bestimmung gibt die allgemeine Beschlussfassungs-

befugnis der Gesellschafterversammlung  (§ 47 Abs. 1 GmbHG) wider. 

24 Zu § 7 Abs. 1 Satz 2 1. HS : Ist die Versammlung nicht ordnungsmäßig einberu-

fen worden, können Beschlüsse nur dann gefasst werden, wenn sämtliche Gesell-

schafter anwesend sind (Vollversammlung; § 51 Abs. 3 GmbHG). Die Möglichkeit der 

Beschlussfassung im Wege einer Vollversammlung  bleibt von der Bestimmung 

des Muster-Gesellschaftsvertrags unberührt (Wicke, Erl. 10 Zu § 51 GmbHG). 

25 Zu § 7 Abs. 1 Satz 2 2. HS : Ein Mindestquorum  ist gesellschaftsrechtlich nicht 

zwingend erforderlich. Dessen Festsetzung ist jedoch üblich und zweckmäßig, um 

insbesondere die kommunale Gesellschafterin bei einer versehentlichen Abwesen-

heit ihrer Vertreter (Erl. 16) vor Beschlüssen zu schützen, die etwaige Mitgesellschaf-
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ter dann gegen ihren Willen fassen könnten. Handelt es sich um eine Eigengesell-

schaft, ist die Bestimmung unschädlich. 

26 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a : Gemäß § 53 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GmbHG 

sind Beschlüsse über eine Änderung des Gesellschaftsvertrags  in der Gesell-

schafterversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen 

zu fassen. Im Hinblick auf die besondere Rechtsbindung der kommunalen Gesell-

schafterin stellt die Regelung sicher, dass insbesondere die Bindung des Unterneh-

mens an den öffentlichen Zweck (§ 101 Abs. 1 Nr. 1, § 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GO) 

und das Gebot einer angemessenen Einflussnahme durch die Kommune (§ 102 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO) als „Leitplanken “ im Gesellschaftsvertrag verankert bleiben 

und nicht gegen den Willen der kommunalen Gesellschafterin geändert werden kön-

nen, sofern sie an der Gesellschaft mindestens eine Sperrminorität (25 % und eine 

Stimme) hält. Entsprechendes gilt für die Aufnahme neuer Gesellschafter, da diese 

geeignet ist, den Einfluss der kommunalen Gesellschafterin auf das Unternehmen zu 

schwächen (§ 103 GO). Es handelt sich hierbei um „wesentliche“ Änderungen des 

Gesellschaftsvertrags , die (kommunalrechtlich) der Entscheidung der Gemeinde-

vertretung bzw. des Hauptausschusses vorbehalten sind (§ 28 Satz 1 Nr. 18 

Buchst. c GO) und nicht der Geschäftsführung überlassen werden dürfen (§ 102 Abs. 

2 Satz 1 Nr. 5 GO), wobei der Bestimmung des § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a M-GV 

auch sonstige, also auch nicht wesentliche Änderungen unterfallen, die sämtlich ei-

ner Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen in der Gesellschaftsversammlung bedür-

fen. 

Sofern die Kommune in der Gesellschafterversammlung nicht oder nicht mehr über 

eine Sperrminorität verfügt, hat sie bei einer Änderung des Gesellschaftsvertrags, die 

mit ihrer besonderen Rechtsbindung, insbesondere mit den Gründungsvorausset-

zungen des § 102 Abs. 2 Satz 1 GO, nicht vereinbar ist, eine Veräußerung ihrer 
Anteile zu prüfen (Garbe/ Emden, LKV 2013, 97, 99). Im Ausnahmefall kann die 

Kommunalaufsichtsbehörde die Kommune von den Gründungsvoraussetzungen be-

freien (§ 102 Abs. 2 Satz 2 GO). 

27 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b : Die Übernahme neuer Aufgaben von besonde-

rer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands  bedarf keiner Ände-

rung des Gesellschaftsvertrags und unterfällt somit nicht dem gesetzlichen Erforder-

nis eines mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen zu fassenden Beschlus-

ses (Erl. 26). Gleichwohl kann es sich hierbei um eine wesentliche Erweiterung  des 

Unternehmens handeln, über welche die Gemeindevertretung zu entscheiden hat 

(§ 28 Satz 1 Nr. 17 GO). Wesentlich erweitert wird eine Gesellschaft, wenn z. B. ein 

neuer Betriebszweig von eigenem Gewicht hinzukommt. Von einer wesentlichen Er-
 

TOP 5.

27 von 82 der Zusammenstellung



– 21 – 
 

 

weiterung ist jedenfalls dann auszugehen, wenn die hinzugekommene wirtschaftliche 

Betätigung den Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 

ein Drittel erhöht. Selbst wenn es nicht zu einer wesentlichen Erweiterung der Ge-

sellschaft kommt, ist in der Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung 

eine unternehmerische Richtungsentscheidung  zu sehen, die geeignet ist, die 

Verfolgung des öffentlichen Zwecks der Gesellschaft neu zu akzentuieren. Auch in-

soweit ist eine Entscheidung der Gemeindevertretung bzw. des Hauptausschusses 

zur Steuerung des Unternehmens (§ 45 b Abs. 4 GO) geboten. Zum Schutz der 

kommunalen Gesellschafterin stellt der Muster-Gesellschaftsvertrag daher diesbe-

züglich erhöhte Anforderungen an die Beschlussfassung in der Gesellschafterver-

sammlung (vgl. Erl. 26). 

28 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c : Die Entscheidung über die Gründung, Über-

nahme von oder die Beteiligung an Unternehmen sowie  über die Veräußerung 

von Anteilen  ist der Gemeindevertretung bzw. dem Hauptausschuss vorbehalten 

(§ 28 Satz 1 Nr. 18 Buchst. a und b GO) und darf nicht der Geschäftsführung über-

lassen werden (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 GO). Die betreffenden Rechtsgeschäfte 

geeignet, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens und die der kommunalen Gesell-

schafterin zu gefährden (§ 101 Abs. 1 Nr. 2 GO), neue Haftungsrisiken zu begründen 

(§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO) sowie im Falle einer Veräußerung den gemeindlichen 

Einfluss zu schwächen (§ 103 GO) und die Zweckerfüllung zu gefährden (§ 101 Abs. 

1 Nr. 1 GO). Zum Schutz der kommunalen Gesellschafterin stellt der Muster-

Gesellschaftsvertrag daher diesbezüglich erhöhte Anforderungen an die Beschluss-

fassung in der Gesellschafterversammlung (Erl. 26). 

29 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. d : In der Gesellschafterversammlung von Beteili-

gungen  ist das beteiligte Unternehmen regelmäßig durch dessen Geschäftsführerin 

bzw. durch dessen Geschäftsführer vertreten. Anders als die Vertreter der kommuna-

len Gesellschafterin (Erl. 16), wie auch die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister 

(§ 55 Abs. 6, § 65 Abs. 6 GO), unterfällt die Geschäftsführung nicht ohne weiteres 

dem kommunalrechtlichen Weisungsrecht (§ 25 Abs. 1 GO). Dem Weisungsrecht 

unterliegt die Geschäftsführung nämlich nur dann, wenn sie auf Veranlassung der 

Kommune hin bestellt worden ist. Zudem ist das Weisungsrecht gegenüber der Ge-

schäftsführung auf Entscheidungen über Struktur- und Satzungsänderungen im Sin-

ne des § 28 Satz 1 Nr. 18 GO beschränkt (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 GO; auch Erl. 

88). Um die Interessen der kommunalen Gesellschafterin insoweit auch als mögliche 

Minderheitsgesellschafterin bzw. in anderen Angelegenheiten der Beteiligung zu 

schützen, ist es zweckmäßig, die Geschäftsführung des Unternehmens im Gesell-

schaftsvertrag über § 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 GO hinausgehend zu binden, nämlich 
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dahingehend, dass die Gesellschafterversammlung die Geschäftsführung als Vertre-

ter des beteiligten Unternehmens in der Gesellschafterversammlung der Beteiligung 

instruiert und dass an den betreffenden Beschluss erhöhte Anforderungen gestellt 

werden (Erl. 26). 

Sofern die Gesellschafterversammlung es im Einzelfall nicht für erforderlich hält, das 

Mandat der Geschäftsführung in der Gesellschafterversammlung der Beteiligung zu 

binden, etwa weil es sich um eine Minderheitsbeteiligung ohne Sperrminorität han-

delt, kann der Beschluss auch vorsehen, der Geschäftsführung das Abstim-

mungsverhalten frei zu stellen . Es ist hierin eine Übertragung der Zuständigkeit im 

Einzelfall zu sehen. Von einer Regelung im Gesellschaftsvertrag, welche ein freies 

Mandat der Geschäftsführung in den Gesellschafterversammlungen von Beteiligun-

gen eines bestimmten Grades oder eines bestimmten Umfangs stets vorsieht, sollte 

hingegen abgesehen werden. Denn hierbei handelt es sich um die generelle Über-

tragung einer Kompetenz auf die Geschäftsführung, welche die Gesellschafterver-

sammlung dann regelmäßig nur durch eine Änderung des Gesellschaftsvertrags zu-

rückholen kann (Liebscher in Münchener Kommentar, Rn. 111 f. zu § 45 GmbHG; 

auch Erl. 76). 

Für den Fall, dass beabsichtigt ist, auf die Bestellung eines Aufsichtsrats in einer 

Beteiligungsgesellschaft zu verzichten (Erl. 13), kann deren demokratische Kon-

trolle durch die kommunale Gesellschafterin (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO) ersatz-

weise dadurch sichergestellt werden, dass sie von dem Aufsichtsrat der anteilsinha-

benden Beteiligung („Muttergesellschaft“) wahrgenommen wird. Deswegen sieht der 

Muster-Gesellschaftsvertrag in § 9 Abs. 4 Satz 2 M-GV vorsorglich vor, die Stimmab-

gabe in Gesellschaften von Beteiligungsgesellschaften ohne eigenen Aufsichtsrat 

dem Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zur Zustimmung vorzubehalten (Erl. 81). Die 

Zustimmung des Aufsichtsrats kann nach Maßgabe des § 9 Abs. 4 Satz 3 M-GV 

durch die Gesellschafterversammlung ersetzt oder überstimmt werden (Erl. 82 f.).  

30 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. e : Für die Errichtung, Aufhebung, Veräußerung 

oder Verpachtung von Zweigniederlassungen oder Zwei gbetrieben  gelten die 

Erl. 27 und 28 zu § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b und c M-GV entsprechend. 

31 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. f : Die Bestimmung führt Strukturentscheidungen 

auf, die einer wesentlichen Änderung des Gesellschaftsvertrags gleichstehen. Ange-

sichts der Gefahren, die damit für die kommunale Gesellschafterin verbunden sein 

können, stellt der Muster-Gesellschaftsvertrag hier erhöhte Anforderungen an die 

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung (Erl. 26). So kann z. B. durch 
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einen Formwechsel der Einfluss der Kommune auf das Unternehmen geschwächt 

werden (§ 103 GO).  

32 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. g 1. HS : Der Beschluss über die Auflösung der Ge-

sellschaft  ist in der Gesellschafterversammlung zu fassen und bedarf, sofern der 

Gesellschaftsvertrag nichts anderes regelt, der Mehrheit von drei Vierteln der abge-

gebenen Stimmen (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG). An diesem Erfordernis ist auch des-

wegen festzuhalten, da das Kommunalrecht die Auflösungsentscheidung der Ge-

meindevertretung bzw. dem Hauptausschuss vorbehält (§ 28 Satz 1 Nr. 18 Buchst. b 

GO). Das zu § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c M-GV Gesagte gilt hier entsprechend 

(Erl. 28). 

33 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. g 2. HS : Gemäß § 66 Abs. 1 GmbHG obliegt die Li-

quidation der Gesellschaft zunächst der Geschäftsführung, sofern der Gesellschafts-

vertrag nichts anderes bestimmt oder die Gesellschafterversammlung nicht andere 

Personen zu Liquidatoren  bestellt. § 7 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. g M-GV modifiziert das 

Gesellschaftsrecht dahingehend, dass auch dieser Beschluss einer Mehrheit von drei 

Vierteln der abgegebenen Stimmen bedarf (Wicke, Rn. 3 zu § 66 GmbHG). Dadurch 

soll sichergestellt werden, dass die Interessen der kommunalen Gesellschafterin im 

Liquidationsverfahren gewahrt bleiben (Erl. 28). 

34 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 1. HS : Soweit der Gesellschaftsvertrag nichts anderes be-

stimmt (§ 45 Abs. 2 GmbHG), kommen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 

mit der (einfachen) Mehrheit der Stimmen  zustande (§ 47 Abs. 1 GmbHG). 

35 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 2. HS : Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Wil-

lensbildungsorgan der Gesellschaft (Erl. 12). Es entscheidet über die Angelegenhei-

ten der Gesellschaft (§ 47 Abs. 1 GmbHG), soweit die Gesellschafter ihre Entschei-

dungsbefugnis nicht anderen Organen der Gesellschaft übertragen haben (Wicke, 

Rn. 1 zu § 46 GmbHG; auch Erl. 76), wie z. B. nach § 9 Abs. 3 Satz 1 M-GV dem 

Aufsichtsrat der Gesellschaft. Ferner ist der Gesellschafterversammlung grundsätz-

lich die Außenvertretung der Gesellschaft entzogen. Über alle anderen Angelegen-

heiten kann die Gesellschafterversammlung entscheiden. Dies stellt § 7 Abs. 2 Nr. 2 

M-GV gewissermaßen als Auffangtatbestand  klar. Bei der in der Nr. 2 folgenden 

Liste handelt es sich somit lediglich um eine die Nr. 1 ergänzende exemplarische 

Aufzählung von Beschlussgegenständen, deren Nennung zur Rechtsklarheit geboten 

erscheint. Bei Bedarf können dieser Liste weitere Beschlussgegenstände angefügt 

werden. 

36 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a : Da die Gesellschafterversammlung durch die Ge-

schäftsführung oder durch den Aufsichtsrat einzuberufen ist, wenn es im Interesse 
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der Gesellschaft erforderlich erscheint (§ 6 Abs. 1 Satz 3 M-GV, auch Erl. 17), kann 

sie auch natürlich auch über deren Vorlagen  beschließen. 

37 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b 1. HS : Die Wahl der  Mitglieder des Aufsichtsrats  

und der Ersatzmitglieder obliegt der Gesellschafterversammlung, soweit die Auf-

sichtsräte nicht durch einzelne Gesellschafter entsandt werden (Erl. 38) oder – im 

Falle eines obligatorischen Aufsichtsrats (Erl. 13) – als Vertreter der Arbeitnehmer 

nach dem Mitbestimmungsrecht zu wählen sind. § 101 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 

AktG findet gemäß § 52 Abs. 1 GmbHG entsprechende Anwendung. 

38 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b 2. HS : In einer kommunalen Gesellschaft soll sich 

die kommunale Gesellschafterin im Gesellschaftsvertrag das Recht vorbehalten, 

Aufsichtsräte zu entsenden, um durch diese sicherzustellen, dass sie einen ange-

messenen Einfluss auf das Unternehmen erhält (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO). Der 

vertragliche Vorbehalt eines solchen Entsenderechts  ist gesellschaftsrechtlich zu-

lässig (Zöllner/ Noack in Baumbach/ Hueck, Rn. 41 f. zu § 52 GmbHG). Daher wird 

das Wahlrecht der Gesellschafterversammlung hier nach Maßgabe des § 8 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 M-GV eingeschränkt (Erl. 57). 

39 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c : Den Aufsichtsratsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit 

eine Vergütung als Aufwandsentschädigung gewährt werden. Sie kann im Gesell-

schaftsvertrag mit einfacher Mehrheit festgesetzt oder von der Gesellschafterver-

sammlung bewilligt werden. Die Vergütung soll in einem angemessenen Verhältnis 

zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft stehen 

(§ 113 Abs. 1 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG). Da über die Höhe der Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder  im Einzelfall für das betreffende Unternehmen zu entschei-

den ist, kann in einem Muster-Gesellschaftsvertrag hierzu keine pauschale Festset-

zung getroffen werden. Die Entscheidung wird somit der Gesellschafterversammlung 

vorbehalten.  

40 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. d : Die Entlastung des Aufsichtsrats  einer GmbH ist 

gesellschaftsrechtlich nicht vorgeschrieben, zum Schutz des Ehrenamtes aber ange-

zeigt und nach Auffassung der Kommentierung auch in regelmäßigen Abständen 

geboten (Zoellner/ Noack in Baumbach/ Hueck, Rn. 79 zu § 52 GmbHG). Daher sieht 

auch § 8 Abs. 4 M-GV vor, dass die Gesellschafterversammlung über die Entlastung 

der Aufsichtsräte zum Ablauf von deren Amtszeit beschließt. Anders als nach § 93 

Abs. 4, § 120 Abs. 2 Satz 2 AktG hat die Entlastung im Recht der GmbH Verzichts-

wirkung (BGH, Urt. v. 20. Mai 1985 – II ZR 165/84 – NJW 1986, 129, 130 m. w. N.). 

41 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. e 1. HS : Über die Bestellung und Abberufung von 

Geschäftsführern  (§ 10 Satz 1 M-GV; Erl. 86) entscheidet die Gesellschafterver-
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sammlung (§ 46 Nr. 5 GmbHG). Da die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 

zunächst nur gesellschaftsinterne Wirkung haben (Wicke, Rn. 2 zu § 47 GmbHG) 

und die Befugnis der Geschäftsführung, die Gesellschaft nach außen hin zu vertreten 

(§ 11 Abs. 1 Satz 3 M-GV), in diesen Fällen naturgemäß nicht zum Zuge kommen 

kann, sieht § 9 Abs. 5 M-GV vor, dass die Außenvertretung der Gesellschaft im Ver-

hältnis zur Geschäftsführung vom Aufsichtsrat wahrgenommen wird. Was die Entlas-

tung der Geschäftsführung  angeht, hat diese – ebenso wie die Entlastung der Auf-

sichtsräte – Verzichtswirkung (Erl. 40) 

42 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. e 2. HS : Die Zuständigkeit der Gesellschafterver-

sammlung für den Anstellungsvertrag  folgt aus deren Bestellungskompetenz (Wi-

cke, Rn. 15 zu § 46 GmbHG; auch Erl. 41). 

43 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. f 1. HS : Die Befugnis der Gesellschafterversammlung, 

die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführung zu beschrä nken , ergibt sich aus 

§ 37 Abs. 1 GmbHG. Vollständig entzogen werden kann der Geschäftsführung die 

Vertretungsbefugnis aber nicht (Erl. 35 und 89) 

44 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. f 2. HS : Die Gesellschafterversammlung hat gegen-

über der Geschäftsführung ein umfassendes Weisungsrecht . Die Weisungen kön-

nen generell erfolgen oder für den Einzelfall als Anordnungen ergehen. Die Gesell-

schafterversammlung kann mit ihren Weisungen soweit gehen, dass die Geschäfts-

führung zu einem reinen Exekutivorgan herabgestuft wird (Wicke, Rn. 4 zu § 37 

GmbHG).   

45 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. g : Die Gesellschafterversammlung entscheidet über 

die Bestellung von Prokuristen  (§§ 48 ff. des Handelsgesetzbuchs – HGB) sowie 

von Handlungsbevollmächtigten (§ 54 HGB). Der Muster-Gesellschaftsvertrag gibt 

insoweit § 46 Nr. 7 GmbHG wider. Im Außenverhältnis wird die Prokura wirksam 

durch die Geschäftsführung erteilt (Wicke, Rn. 18 zu § 46 GmbHG; § 11 Abs. 1 

Satz 3 M-GV). 

46 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. h : Der Jahresabschluss und der Lagebericht  wer-

den von der Geschäftsführung aufgestellt (§ 42 a Abs. 1 Satz 1 GmbHG). Nach de-

ren Prüfung durch eine Abschlussprüferin bzw. durch einen Abschlussprüfer und 

durch den Aufsichtsrat (§ 42 a Abs. 1 Satz 2 und 3 GmbHG; § 9 Abs. 6 M-GV; 

Erl. 85), wird der Jahresabschuss der Gesellschafterversammlung vorgelegt, die 

auch über die Ergebnisverwendung  beschließt (§ 42 a Abs. 2 Satz 1, § 46 Nr. 1 

GmbHG). Im Falle eines Konzerns (§ 290 HGB) ist der Gesellschafterversammlung 

auch die Entscheidung über die Billigung eines von der Geschäftsführung aufgestell-

ten Konzernabschlusses  vorbehalten (§ 46 Nr. 1 b GmbHG). 
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47 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. i : Die Abschlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer 

wird grundsätzlich von den Gesellschaftern gewählt (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB; 

Erl. 95). Anders verhält es sich, wenn die Gesellschaft der Prüfpflicht des Kommu-

nalprüfungsgesetzes unterliegt. Nach § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KPG ist 

eine Prüfung der Gesellschaft nach Maßgabe des Kommunalprüfungsgesetzes im 

Gesellschaftsvertrag vorzusehen, wenn der Kommune die Mehrheit der Anteile an 

der Gesellschaft gehören oder sie mindestens ein Viertel der Anteile an dieser hält 

und sie zusammen mit anderen Kommunen die Mehrheit der Anteile hat (§ 53 Abs. 1 

des Haushaltsgrundsätzegesetzes – HGrG), wobei die Kommunalaufsichtsbehörde 

von dieser Anforderung Ausnahmen erteilen kann (§ 11 Abs. 1 Satz 2 KPG). Beste-

hen diese Mehrheitsverhältnisse nicht, so soll die Kommune – soweit ihr Interesse 

dies erfordert – darauf hinwirken, dass der Gesellschaftsvertrag eine Prüfung nach 

den Maßgaben des Kommunalprüfungsgesetzes vorsieht (§ 10 Abs. 2, § 11 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 KPG). Die Prüfpflicht ergibt sich also nicht unmittelbar aus dem Kommu-

nalprüfungsgesetz, sondern bedarf der Umsetzung im Gesellschaftsvertrag. 

Unterliegt die Gesellschaft kraft Gesellschaftsvertrag der Prüfpflicht nach dem Kom-

munalprüfungsgesetz, so beauftragt die Prüfungsbehörde im Namen und auf Rech-

nung der Gesellschaft eine Abschlussprüferin bzw. einen Abschlussprüfer, wobei die 

Gesellschaft vor Abschluss des Vertrags zu hören ist (§ 9 Abs. 1 KPG). Die Gesell-

schafterversammlung kann dann lediglich über den Vorschlag der Prüfungsbehör-

de zur Beauftragung einer Abschlussprüferin bzw. eines Abschlussprüfers entschei-

den. 

48 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. j : Bareinlagen, die über die Mindesteinlage des § 7 

Abs. 2 GmbHG hinausgehen, werden regelmäßig erst dann fällig, wenn sie eingefor-

dert werden (Wicke, Rn. 6 zu § 46 GmbHG). Die Einforderung der Einlagen  ist Sa-

che der Gesellschafterversammlung (§ 46 Nr. 2 GmbHG). 

49 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. k : Die Rückforderung von Nachschüssen  ist in 

§ 30 Abs. 2 GmbHG geregelt. Hierüber beschließt die Gesellschafterversammlung 

(§ 46 Nr. 3 GmbHG). 

Bei der Übernahme einer Nachschusspflicht handelt es sich um eine Verpflichtung 

aus einem Gewährvertrag im Sinne des § 86 Abs. 2 bzw. des § 95 h Abs. 2 GO. Sie 

ist zur Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben zulässig, bedarf aber der Genehmi-

gung durch die Kommunalaufsichtsbehörde , sofern sie nicht durch die Landes-

verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Kör-

perschaften vom 8. Januar 2007 (GVOBl. S. 14), zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 2. Dezember 2012 (GVOBl. S. 404) genehmigungsfrei gestellt ist. 
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50 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. l : Die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung 

für die Teilung, Zusammenlegung und Einziehung von Geschäft santeilen  obliegt 

den Gesellschaftern (§ 46 Nr. 4 GmbHG) als Ausfluss ihrer Verantwortlichkeit für die 

gesellschaftsrechtlichen Grundlagen ihrer Beteiligung (Liebscher in Münchener 

Kommentar, Rn. 61 zu § 46 GmbHG). 

51 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. m:  Die Bestimmung gibt § 46 Nr. 8 GmbHG wieder. 

Die Geltendmachung von Ersatzansprüchen  gegen die Geschäftsführung, gegen 

Aufsichtsratsmitglieder oder gegen einzelne Gesellschafter wird deshalb von einem 

Beschluss der Gesellschafterversammlung abhängig gemacht, weil dem obersten 

Willensbildungsorgan die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben soll, ob die mit 

der Erhebung von Ansprüchen verbundene Offenlegung innerer Geschäftsverhält-

nisse ungeachtet der damit verbundenen möglichen nachteiligen Folgen in Kauf ge-

nommen werden soll (Wicke, Rn. 19 zu § 46 GmbHG). Auf § 47 Abs. 4 GmbHG, wo-

nach ein Gesellschafter bei der Beschlussfassung, welche die Einleitung oder Erledi-

gung eines Rechtsstreits ihm gegenüber betrifft, kein Stimmrecht hat, wird hingewie-

sen. 

52 Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. n : Bei der Wirtschafts- und Finanzplanung  handelt 

es sich um ein Instrument zur Steuerung des Unternehmens zur Erreichung der stra-

tegischen Ziele (vgl. auch § 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO). Die strategische Steue-

rung  obliegt zunächst den Eignern des Unternehmens, so insbesondere im Falle 

einer GmbH ohne Aufsichtsrat. Der Muster-Gesellschaftsvertrag sieht daher in seiner 

Grundkonzeption vor, dass die Gesellschafterversammlung über die Wirtschafts- und 

Finanzplanung beschließt. 

Gesellschaftsrechtlich ist es allerdings auch möglich, dass die Gesellschafterver-

sammlung darauf verzichtet, bestimmte Beschlussgegenstände an sich zu ziehen 

und stattdessen im Gesellschaftsvertrag vorsieht, dass die dann von der Geschäfts-

führung zu treffenden Entscheidungen der Zustimmung des Aufsichtsrats  vorbe-

halten sind. In Betracht kommen hier insbesondere Gegenstände, welche die strate-

gische Steuerung der Gesellschaft betreffen (vgl. auch § 104 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 

GO) bzw. als Annex dazu außerplanmäßige Verfügungen über Gesellschaftsvermö-

gen (Erl. 53). Es ist dies eine Möglichkeit, die Kontrollfunktion des Aufsichtsrats zu 

stärken (Erl. 13 und 80; vgl. Formulierungsvorschlag d).  

Die Wirtschafts- und Finanzplanung der Zustimmung des Aufsichtsrats vorzubehal-

ten, ist auch aus haushaltsrechtlichen Gründen  zweckmäßig. Denn über die Wirt-

schafts- und Finanzplanung kommunaler Gesellschaften beschließt die Gemeinde-

vertretung (§ 12 Abs. 3 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemein-
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den – Eigenbetriebsverordnung – vom 15. August 2007 (GVOBl. S.  404), zuletzt 

geändert durch Artikel 8 der Landesverordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. S. 96), 

vgl. auch § 79 Abs. 1, § 80 Abs. 1 GO, § 1 Abs. 3 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsver-

ordnung-Doppik bzw. § 2 Abs. 3 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral), 

also das Ehrenamt, welches üblicherweise auch im Aufsichtsrat vertreten ist. Der 

Kommune sind die Pläne daher vorab zur Kenntnis zu geben (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 

7 GO). 

53 § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. o : Die Kommune hat ihre Vermögensgegenstände pfleg-

lich und wirtschaftlich zu verwalten (§ 89 Abs. 2 GO). Dies gilt – im Umfang der 

kommunalen Beteiligung – auch für das Vermögen einer kommunalen Gesellschaft 

(Bracker/ Wolf in Bracker/ Dehn, Erl. zu § 89 Abs. 1 GO). Vor diesem Hintergrund 

sollten Entscheidungen über das Gesellschaftsvermögen betreffende Verfügun-

gen  nicht ohne weiteres der Geschäftsführung überlassen werden. Vielmehr ist es 

zweckmäßig, sie als Annex zur Entscheidungsbefugnis über die Wirtschaft s- 

und Finanzplanung  entweder der Gesellschafterversammlung oder dem Aufsichts-

rat vorzubehalten. Faktisch wird es sich bei dem Beschlusserfordernis bzw. bei dem 

Zustimmungsvorbehalt aber um einen Ausnahmefall handeln. Denn ein Großteil der 

Verfügungen über Gesellschaftsvermögen findet sich in der Wirtschafts- und Finanz-

planung bereits antizipiert (Erl. 52). Und für solche planmäßigen Verfügungen bedarf 

es natürlich keiner weiteren Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung 

bzw. durch den Aufsichtsrat. 

Aber auch im Falle außerplanmäßiger Verfügungen über Gesellschaftsverm ögen  

ist es nicht zweckmäßig, dass die Geschäftsführung stets den Beschluss der Gesell-

schafterversammlung oder die Zustimmung des Aufsichtsrats einzuholen hat, zumal 

eine solche Verfahrensweise geeignet wäre, das operative Geschäft zu stören. Da-

her sollte der Aufsichtsrat in der von ihm zu beschließenden Geschäftsanweisung 

hinreichende Wertgrenzen festsetzen, in denen die Geschäftsführung eigenverant-

wortlich über Gesellschaftsvermögen verfügen darf (Erl. 77). 

Das Tatbestandsmerkmal „Verfügungen über Gesellschaftsvermögen“ umfasst ein 

jegliches Rechtsgeschäft, das vermögenswirksam ist. Auf einen etwaigen Schaden 

kommt es nicht an. Hierin besteht der wesentliche Unterschied zum strafrechtlich 

geprägten Begriff der Vermögensverfügung (Perron in Schönke/ Schröder, Rn. 55 zu 

§ 263 StGB), dessen Verwendung im Muster-Gesellschaftsvertrag daher bewusst 

vermieden wird. Bei den hier aufgeführten Verfügungen handelt es sich um Beispiele. 

Die Aufzählung ist nicht abschließend.   
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54 Zu § 7 Abs. 3 : Das Stimmrecht  ist in § 47 Abs. 2 GmbHG geregelt. Es ist je Ge-

schäftsanteil einheitlich auszuüben (Erl. 16). 

55 Zu § 8 Abs. 1 Satz 1 : Der Aufsichtsrat soll als Überwachungsorgan der GmbH die 

demokratische Kontrolle des Unternehmens durch die Kommune sicherstellen (§ 102 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO), insbesondere durch das Ehrenamt. Daher sollte die Anzahl 

der Aufsichtsratsmitglieder  so bemessen sein, dass sie die Zusammensetzung der 

Gemeindevertretung hinreichend abzubilden vermag. Der Muster-Gesellschafts-

vertrag folgt hier der Empfehlung des Musters eines Public Corporate Governance 

Kodex für die kommunalen Unternehmen des Landes Schleswig-Holstein (PCGK), 

wonach der Aufsichtsrat, um dessen Funktionsfähigkeit, Effizienz und Effektivität zu 

gewährleisten, mindestens sieben, höchstens aber neun Mitglieder haben soll (dort 

Rn. 13). Es wird insoweit von § 95 Satz 1 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG abgewichen. 

56 Zu § 8 Abs. 1 Satz 2 und 3 : Die Aufsichtsräte sind zur persönlichen Aufgaben-

wahrnehmung verpflichtet (§ 111 Abs. 5 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG). Daher unter-

sagt § 101 Abs. 3 Satz 1 AktG die Bestellung von Vertretern. Gleichwohl können Er-

satzmitglieder  bestellt werden. Ein Ersatzmitglied wird Mitglied des Aufsichtsrats, 

wenn das Aufsichtsratsmitglied, für das es bestellt wurde, vor Ablauf seiner Amtszeit 

ausscheidet. Das Ersatzmitglied kann nur gleichzeitig mit dem ggf. zu ersetzenden 

Aufsichtsratsmitglied bestellt werden (§ 101 Abs. 3 Satz 2 und 3 AktG; auch Hüffer, 

Rn. 11 f. zu § 101 AktG). 

57 Zu § 8 Abs. 2 Satz 1 : Um einen angemessenen Einfluss der Kommune auf die 

Gesellschaft sicherzustellen, soll sich die kommunale Gesellschafterin im Gesell-

schaftsvertrag das Recht vorbehalten, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsen-

den  (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO). Welche Mitglieder in den Aufsichtsrat zu ent-

senden sind, entscheidet die kommunale Gesellschafterin kraft der Gemeindeord-

nung als Organisationsrecht (Erl. 16), wobei auch die Belange der Gleichstellung zu 

beachten sind. So fordert § 15 Abs. 1 des Gleichstellungsgesetzes, dass die Entsen-

dung der Aufsichtsratsmitglieder paritätisch erfolgen soll. Das Gesellschaftsrecht 

kann dazu keine Regelungen treffen. Es genügt somit, dass die kommunale Gesell-

schafterin sich im Gesellschaftsvertrag ggf. gegenüber privaten Mitgesellschaftern 

das Recht vorbehält, bei der Entsendung „ihrer“ Aufsichtsratsmitglieder nach den für 

sie geltenden Vorschriften des öffentlichen Rechts zu verfahren. 

Ferner hat sich die kommunale Gesellschafterin im Gesellschaftsvertrag das Recht 

vorzubehalten, den entsandten sowie den auf ihre Veranlassung gewählten Mitglie-

dern durch die Gemeindevertretung bzw. durch den Hauptausschuss Weisungen zu 

erteilen, dies zumindest bezüglich der Steuerung der Unternehmen zur Erreichung 
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strategischer Ziele (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO). Strategische Ziele  sind Sach- 

und Finanzziele. Sachziel ist die Verfolgung des öffentlichen Zwecks, der die kom-

munale Gesellschaft rechtfertigt (§ 101 Abs. 1 Nr. 1, § 102 Abs. 1 Satz 3 GO), aus-

gestaltet als Anforderungen an die Art, die Menge und/ oder den Zeitpunkt oder an 

andere messbare Kriterien der Leistungserbringung, z. B. an den Anschlussgrad. 

Finanzziel ist die Wahrung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune (§ 101 

Abs. 1 Nr. 2, § 102 Abs. 1 Satz 3 GO), eingedenk der Haushaltsgrundsätze der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 75 Abs. 2 GO) ausgestaltet als Anforderungen ins-

besondere an die Rentabilität (vgl. auch § 107 Satz 2 GO) bzw. an die Kostende-

ckung der Leistungserbringung. Die Sach- und Finanzziele sind durch die Gemein-

devertretung oder, wenn die Entscheidung darüber auf den Hauptausschuss über-

tragen worden ist, durch jenen festzulegen (§ 28 Satz 1 Nr. 27 GO). Die Festlegung 

der strategischen Ziele sollte nach Empfehlung des Muster-Public Governance Ko-

dex (M-PCGK) auf fünf Jahre erfolgen (dort Rn. 6). An der Entwicklung der Ziele soll-

te die Beteiligungsverwaltung (§ 109 a GO) mitwirken, zumal jene die Einhaltung der 

Ziele bzw. den Grad der Erreichung zusammen mit dem Hauptausschuss (§ 45 b 

Abs. 4 GO) zu überwachen hat (§ 109 a Abs. 3 Nr. 4 GO). Insoweit wird wiederum 

auf die Empfehlungen des M-PCGK verwiesen. 

Das Weisungsrecht  durchbricht den aktienrechtlichen Grundsatz, wonach die Auf-

sichtsratsmitglieder allein dem Unternehmensinteresse verpflichtet sind und im Rah-

men der ihnen persönlich obliegenden Amtsführung keinen Weisungen unterliegen 

(§ 111 Abs. 5 und § 116, § 93 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG). Dieser Grundsatz ist im 

Falle einer kommunalen GmbH aber abdingbar (BVerwG, Urt. v. 31. August 2011 – 8 

C 16/10 – Juris, Rn. 18 ff.; auch Pauly/ Schüler, DÖV 2012, 339, 340 ff.), § 8 Abs. 2 

M-GV also mit dem Gesellschaftsrecht vereinbar. Die inhaltliche Beschränkung des 

Weisungsrechts auf die Steuerung des Unternehmens zur Erreichung strategischer 

Ziele trägt dem Umstand Rechnung, dass es im Regelfall zweckmäßig ist, wenn die 

Gemeindevertretung bzw. der Hauptausschuss zurückhaltend mit ihrem bzw. mit 

seinem Weisungsrecht umgeht (LT-Drs. 18/3152, S. 41). Ein kleinteiliges Hineinre-

gieren in das operative Geschäft durch die gemeindlichen Gremien oder deren Ver-

treter gilt es zu vermeiden, zumal dieses geeignet wäre, den Unternehmenserfolg zu 

gefährden, was letztendlich zu Lasten des gemeindlichen Haushaltes ginge (ebd., S. 

27). Gleichwohl kann das gemeindliche Weisungsrecht aus verfassungsrechtlichen 

Gründen staatlicherseits nicht beschränkt werden (Umdruck, 18/6152, S. 8). Die in-

haltliche Beschränkung des Weisungsrechts im Gesellschaftsvertrag ist somit als 

Selbstverpflichtung zu verstehen, welche dem Mindeststandard der Gründungsvo-

raussetzung des § 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO folgt. 
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58 Zu § 8 Abs. 2 Satz 2 : Damit die von der kommunalen Gesellschafterin entsandten 

oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Aufsichtsratsmitglieder ihren (kommunal-

rechtlichen) Auftrag der demokratischen Kontrolle der Gesellschaft erfüllen können, 

muss ihnen gesellschaftsvertraglich das Recht eingeräumt werden, die Interessen 

der Kommune , und somit nicht nur die der Gesellschaft zu verfolgen (Erl. 57). Zu 

denken ist hier insbesondere an die Frage, wie der öffentliche Zweck durch die Ge-

sellschaft erfüllt werden soll (Erl. 3). 

Ferner sind die betreffenden Aufsichtsräte im Verhältnis zu „ihrer“ Kommune von der 

gesellschaftsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht  (§ 93, § 116 Satz 2 AktG) zu 

befreien. Dazu werden die §§ 394 und 395 AktG, auf welche § 52 Abs. 1 GmbHG 

nicht verweist, ausdrücklich für anwendbar erklärt. Die Auskunfts- bzw. Berichts-

pflicht der Aufsichtsräte ist kommunalrechtlich geregelt (§ 104 Abs. 1 Satz 3 GO; vgl. 

auch Erl. 57). Nach § 35 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 GO sind geheimhaltungsbedürftige 

Angelegenheiten der Gesellschaft in den Gremien der Kommune vertraulich, d. h. 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit, zu beraten (Hüffer, Rn. 43 zu § 394 AktG; auch 

OVG Lüneburg, Urt. vom 3. Juni 2009 – 10 LC 217/07 – Juris, Rn. 79). Die gesell-

schaftsrechtliche Verschwiegenheitspflicht findet sich somit faktisch nicht aufgeho-

ben, sondern lediglich auf das Kommunalrecht verlagert. 

59 Zu § 8 Abs. 3 : Die Inkompatibilität  einer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat mit der 

Mitgliedschaft in der Geschäftsführung ist erforderlich, da andernfalls zu befürchten 

stünde, dass der Aufsichtsrat seiner Aufgabe, die Geschäftsführung zu überwachen 

(§ 9 Abs. 1 Satz 1 M-GV), nicht hinreichend nachkommen könnte. Es handelt sich 

hierbei um eine zwingende Bestimmung des Aktienrechts (Hüffer, Rn. 1 zu § 105 

AktG), die auch für eine GmbH gilt (§ 105 Abs. 1 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG). 

60 Zu § 8 Abs. 4 : Der Muster-Gesellschaftsvertrag begrenzt die Amtsdauer der Auf-

sichtsräte auf vier Geschäftsjahre, mithin auf maximal fünf Kalenderjahre (§ 102 Abs. 

1 AktG). Dieser Turnus erscheint ausreichend, um eine gleichmäßige und möglichst 

qualifizierte Ausübung der Aufsichtsratstätigkeit, insbesondere auch durch das Eh-

renamt, sicherzustellen (Erl. 55). Die Begrenzung der Amtsdauer ist erforderlich, da 

die Aufsichtsräte andernfalls auf unbestimmte Zeit bestellt wären (Wicke, Rn. 5 zu § 

52 GmbHG). Dies wäre mit dem Demokratieprinzip nur schwer vereinbar. Denn die 

demokratische Kontrolle des Unternehmens durch die von der Kommune entsandten 

bzw. auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats würde dann 

u. U. von politischen Interessen geleitet, die in der aktuellen Zusammensetzung der 

Gemeindevertretung keinen Rückhalt mehr haben. Dem kann durch eine Kopplung 

der Amtsdauer an die Sitzungsperiode der Gemeindevertretung begegnet werden. 
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Um die Transmission des demokratischen Willens personell hinreichend zu flankie-

ren, genügt es aber schon, die Mandate – wie hier vorgesehen – zu befristen.    

61 Zu § 8 Abs. 5 Satz 1 : Die Niederlegung eines Aufsichtsratsmandats  erfolgt 

durch einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung gegenüber der GmbH, die 

durch die Geschäftsführung vertreten wird (§ 11 Abs. 1 Satz 3 M-GV; Zöllner/ Noack 

in Baumbach/ Hueck, Rn. 52 zu § 52 GmbHG). 

62 Zu § 8 Abs. 5 Satz 2 : Ein Aufsichtsratsmitglied, das auf Grund des Gesellschafts-

vertrags in den Aufsichtsrat entsandt worden ist, kann von dem Entsendungsberech-

tigten jederzeit abberufen und durch ein anderes ersetzt werden (§ 103 Abs. 2 Satz 1 

AktG). Die Befugnis der kommunalen Gesellschafterin zur Abberufung  „ihrer“ Auf-

sichtsräte ergibt sich somit aus § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 M-GV. 

63 Zu § 8 Abs. 6 Satz 1 : Der Muster-Gesellschaftsvertrag folgt hier § 107 Abs. 1 Satz 

1 AktG, wonach der Aufsichtsrat aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen  Vor-

sitzenden  und mindestens eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter zu wählen 

hat. 

64 Zu § 8 Abs. 6 Satz 2 : Der oder die Aufsichtsratsvorsitzende hat diejenigen Aufga-

ben und Befugnisse, die der oder dem Vorsitzenden eines Kollegiums üblicherweise 

zukommen (Hüffer, Rn. 5 zu § 107 AktG), insbesondere die Sitzungsleitung und 

Repräsentation . 

65 Zu § 8 Abs. 6 Satz 3 : Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat  ist gesell-

schaftsrechtlich nicht geregelt. Gleichwohl ist der Aufsichtsrat wie ein jedes Gremium 

befugt, sich selbst eine Geschäftsordnung zu geben. Es ist hierfür ein Mehrheitsbe-

schluss ausreichend (Zöllner/ Noack in Baumbach/ Hueck, Rn. 84 zu § 52 GmbHG).  

66 Zu § 8 Abs. 7 Satz 1 bis 3 : Die kommunale Gesellschafterin soll durch die von ihr 

in den Aufsichtsrat entsandten bzw. auf ihre Veranlassung hin gewählten Aufsichts-

räte einen angemessenen Einfluss auf das Unternehmen ausüben (§ 102 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 3 GO). Ggf. hat sie dazu von ihrem Weisungsrecht (§ 25 Abs. 1 GO; § 8 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 M-GV) Gebrauch zu machen. Dem Rechnung tragend sieht der 

Muster-Gesellschaftsvertrag für ordentliche Sitzungen eine angemessene Ladungs-

frist vor, um der Gemeindevertretung bzw. dem Hauptausschuss ausreichend Zeit 

einzuräumen, über eine etwaige Weisung zu beschließen (vgl. auch Erl. 20). 

67 Zu § 8 Abs. 7 Satz 4 : Der Muster-Gesellschaftsvertrag gibt hier die nach § 110 

Abs. 3 Satz 1 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG vorgeschriebene Mindestanzahl der Sit-

zungen des Aufsichtsrats  wider. Bei Bedarf kann im Gesellschaftsvertrag eine hö-

here Mindestzahl bestimmt werden. 
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68 Zu § 8 Abs. 7 Satz 5 und 6 : Ergänzend zu der Befugnis der Vorsitzenden oder 

des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, ordentliche Sitzungen einzuberufen (§ 8 Abs. 7 

Satz 1 bis 3 M-GV), hat jedes Mitglied des Aufsichtsrats und die Geschäftsführung 

das Recht, die Einberufung einer (außerordentlichen) Sitzung zu verlangen. In die-

sen Fällen muss die Sitzung binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden 

(§ 110 Abs. 1 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG). Zwar dürfte es innerhalb dieser Frist der 

Gemeindevertretung bzw. dem Hauptausschuss nur schwer möglich sein, einen ggf. 

für erforderlich erachteten Weisungsbeschluss zu fassen (vgl. Erl. 66). Dies ist in 

dem Sonderfall der Einberufung auf Verlangen  aber hinzunehmen, zumal der Auf-

sichtsrat in der Lage sein muss, bei Bedarf zeitnah zusammenzukommen, um über 

dringliche Angelegenheiten der Gesellschaft beraten zu können (vgl. auch Erl. 19).  

69 Zu § 8 Abs. 7 Satz 7 : Sofern dem Aufsichtsrat auf der Sitzung Entscheidungen der 

Geschäftsführung zur Zustimmung vorgelegt werden sollen (§ 9 Abs. 4 Satz 1 und 2 

M-GV; Erl. 80 f.), ist die Ladung den Gesellschaftern zur Kenntnis zu geben , um 

diese in die Lage zu versetzen, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, die Zustim-

mung des Aufsichtsrats zu ersetzen oder fristgerecht zu überstimmen (§ 9 Abs. 4 

Satz 3 M-GV; Erl. 82 f.). Dies gilt auch für den Fall, in dem der Aufsichtsrat unter Be-

achtung der ordentlichen Ladungsfrist einberufen wird (Erl. 66). Was die kommunale 

Gesellschafterin angeht, ist die Ladung auch der Beteiligungsverwaltung (§ 109 a 

GO) zur Kenntnis zu geben (Erl. 93). 

70 Zu § 8 Abs. 8 : Hinsichtlich der Niederschrift über die Sitzungen des Aufsichts-

rats  wird wie bereits bei der Niederschrift über die Sitzungen der Gesellschafterver-

sammlung (Erl. 21) § 107 Abs. 2 AktG gefolgt. 

71 Zu § 8 Abs. 9 Satz 1 : Zur Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats  sind 

zunächst nur dessen Mitglieder berechtigt. Mitglieder anderer Organe der Gesell-

schaft, insbesondere die Geschäftsführung (§ 109 Abs. 1 Satz 1 AktG), aber auch 

die Gesellschafter, deren Vertreterinnen oder Vertretern oder Beauftragte (z. B. Mit-

arbeiterinnen oder Mitarbeiter der Beteiligungsverwaltung oder des Rechnungsprü-

fungsamtes), sind ebenfalls zugelassen, sofern der Aufsichtsrat im Einzelfall nichts 

anderes beschließt. Stimmberechtigt im Aufsichtsrat sind allerdings nur deren Mit-

glieder (Habersack in Münchener Kommentar, Rn. 13 und 21 zu § 109 AktG). 

72 Zu § 8 Abs. 9 Satz 2 : Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, die Geschäftsführung zu 

überwachen (§ 9 Abs. 1 Satz 1 M-GV). Daher wird ihm das Recht eingeräumt, die 

Geschäftsführung einzubestellen  (Hüffer, Rn. 3 zu § 109 AktG). 

73 Zu § 8 Abs. 9 Satz 3 : Hinsichtlich der Hinzuziehung von Sachverständigen und 

Auskunftspersonen  folgt der Muster-Gesellschaftsvertrag § 109 Abs. 1 Satz 2 AktG. 

 

TOP 5.

40 von 82 der Zusammenstellung



– 34 – 
 

 

74 Zu § 9 Abs. 1 : Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Überwachung der Gesellschaft 

(§ 111 Abs. 1 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG). Er ist daher mit den dafür erforderlichen 

Informations- und Prüfrechten  auszustatten, insbesondere mit dem Einsichtsrecht 

nach § 111 Abs. 2 Satz 1 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG und mit dem Recht, sich von 

der Geschäftsführung berichten zu lassen (§ 90 Abs. 3 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG). 

Weitere Informationsrechte, die dem Aufsichtsrat kraft Gesellschaftsrecht zustehen, 

bleiben von der exemplarischen Nennung unberührt. Ferner kann der Aufsichtsrat 

über Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung beschließen 

(§ 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 M-GV; Erl. 78). 

75 Zu § 9 Abs. 2 : Der Aufsichtsrat hat neben seiner überwachenden auch eine bera-

tende Funktion, dies sowohl gegenüber der Geschäftsführung als auch gegenüber 

der Gesellschafterversammlung (vgl. auch § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a M-GV). Im 

Rahmen dieser beratenden Funktion sollte er insbesondere Einfluss nehmen auf das 

seiner Überwachungsaufgabe dienende Berichtswesen  (z. B. in Anlehnung an § 90 

Abs. 1 und 2 AktG, auf den § 52 Abs. 1 GmbHG nicht verweist; Henssler in Henssler/ 

Strohn, Rn. 13 zu § 52 GmbHG). Für eine effektive Kontrolle der Geschäftsführung 

bedarf es ferner eines Risikomanagements  (§ 91 Abs. 2 AktG). Hinzukommen soll-

te ein Compliance-System (Wicke, Rn. 7 zu § 52 GmbHG), wie z. B. ein PCGK. Das 

Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten hat hierzu ein Muster vorgelegt 

(Erl. 55). Da die Einführung eines PCGK im Konsens der Organe der einzelnen 

Kommunen und ihrer Unternehmen erfolgen sollte, wird hier darauf verzichtet, kon-

krete Vorschläge zu dessen Verankerung im Gesellschaftsvertrag, etwa in einer Prä-

amel oder als Verpflichtung der Geschäftsführung ihrer Berichtspflicht (comply or ex-

plain) nachzukommen, zu geben. 

Die Einführung und Fortentwicklung dieser Kontrollinstrumente obliegt grundsätz-

lich der Geschäftsführung . Über seine beratende Funktion hinausgehend ist der 

Aufsichtsrat jedoch im Rahmen seiner Überwachungsfunktion befugt, die Einführung 

von Kontrollinstrumenten als Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Ge-

schäftsführung zu beschließen (§ 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 M-GV; Erl. 78). 

76 Zu § 9 Abs. 3 Satz 1 : Mit der Bestimmung überträgt die Gesellschafterversamm-

lung dem Aufsichtsrat „echte“ Beschlussfassungsbefugnisse , um ihn in seiner 

Überwachungsfunktion zu stärken. Infolge der Übertragung der Befugnisse sind die 

betreffenden Gegenstände einer Beschlussfassung durch die Gesellschafterver-

sammlung grundsätzlich entzogen. Die Gesellschafterversammlung kann die Befug-

nisse nur durch eine Änderung des Gesellschaftsvertrags zurückholen oder wenn der 

Aufsichtsrat sich als rechtlich oder tatsächlich funktionsunfähig erweist (sog. Rück-
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fallkompetenz ; vgl. Erl. 29 und 35; auch Liebscher in Münchener Kommentar, 

Erl. 111 f. zu § 45 GmbHG).  

77 Zu § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 : Die Zuständigkeit für den Erlass einer Geschäftsan-

weisung für die Geschäftsführung  wird dem Aufsichtsrat in Anlehnung an § 77 

Abs. 2 Satz 1 AktG übertragen. In der Geschäftsanweisung werden üblicherweise die 

interne Zusammenarbeit der Geschäftsführung (Sitzungsmodalitäten, Vertretungs-

ordnungen und Informationswesen) sowie das Zusammenwirken von Geschäftsfüh-

rung und Aufsichtsrat geregelt (Hüffer, Rn. 21 zu § 78 AktG), aber auch Wertgrenzen 

zu Verfügungen über Gesellschaftsvermögen, in denen die Geschäftsführung eigen-

verantwortlich disponieren darf (Erl. 53). 

78 Zu § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 : Um seiner Aufgabe der Überwachung der Geschäfts-

führung gerecht zu werden, erhält der Aufsichtsrat die Befugnis über Maßregeln zur 

Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung  zu beschließen (§ 46 Nr. 6 

GmbHG), z. B. über die Einführung und Fortentwicklung eines Berichtswesens 

(Erl. 75). Die Informationsrechte der einzelnen Gesellschafter nach § 51 a (§ 11 

Abs. 4 M-GV) bleiben hiervon unberührt (Liebscher in Münchener Kommentar, Rn. 

191 zu § 46 GmbHG). 

79 Zu § 9 Abs. 3 Satz 2 : Ein Mindestquorum  ist gesellschaftsrechtlich nicht zwin-

gend erforderlich. Dessen Festsetzung ist jedoch zweckmäßig, um insbesondere die 

kommunale Gesellschafterin bei einer versehentlichen Abwesenheit der von ihr ent-

sandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Aufsichtsräte vor Beschlüssen zu 

schützen, welche die Aufsichtsräte etwaige Mitgesellschafter dann gegen ihren Wil-

len fassen könnten (Henssler in Henssler/ Strohn, Rn. 9 zu § 52 GmbHG). 

80 Zu § 9 Abs. 4 Satz 1 : Zur präventiven Überwachung der Geschäftsführung kann 

sich der Aufsichtsrat Entscheidungen der Geschäftsführung zu r Zustimmung 

vorbehalten  (§ 111 Abs. 4 Satz 2 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG). Anders als die Ge-

sellschafterversammlung (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. f M-GV) kann der Aufsichtsrat je-

doch nicht eigeninitiativ Beschlüsse zu Angelegenheiten der Geschäftsführung fas-

sen (§ 111 Abs. 4 Satz 1 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG). Er kann nur auf die Initiative 

der Geschäftsführung hin reagieren. 

Um die Zustimmung zeitnah  zu bewirken, kann die Geschäftsführung verlangen, 

dass der Aufsichtsrat unverzüglich, also ungeachtet der Ladungsfrist des § 8 Abs. 7 

Satz 2 M-GV (Erl. 64), einberufen wird, so dass die Sitzung in spätestens zwei Wo-

chen abgehalten werden muss (§ 8 Abs. 7 Satz 5 und 6 M-GV). Die Ladung ist in 

diesem Fall den Gesellschaftern zur Kenntnis zu geben, um sie in die Lage zu ver-
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setzen, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, die Zustimmung des Aufsichtsrats zu 

ersetzen oder fristgerecht zu überstimmen (Erl. 82 f.). 

81 Zu § 9 Abs. 4 Satz 2 : Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats  (Erl. 81) kön-

nen auch generell in dem Gesellschaftervertrag festgeschrieben werden. Dies bietet 

sich insbesondere für Entscheidungen an, welche die strategische Steuerung der 

Gesellschaft  betreffen (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO; Erl. 52; auch Formulierungs-

vorschlag d), jedenfalls aber zur Sicherstellung eines angemessenen Einflusses der 

Kommune auf mittelbare Beteiligungen ohne eigenen Aufsichtsrat (Erl. 13). 

In der mittelbaren Beteiligung lässt sich die „Muttergesellschaft“ regelmäßig durch 

ihre Geschäftsführung in der Gesellschafterversammlung vertreten. Vor diesem Hin-

tergrund sieht die Bestimmung zur Kompensation eines fehlenden Aufsichtsrats in 

der Beteiligung vor, dass die Geschäftsführung ihre Stimmabgabe in der Gesell-

schafterversammlung der „Tochtergesellschaft“  dem  Aufsichtsrat der „Mutter-

gesellschaft“ zur Zustimmung  vorzulegen hat (Erl. 29). Dabei muss allerdings ge-

währleistet sein, dass die Gesellschafterversammlung der Tochtergesellschaft auch 

die wesentlichen Entscheidungen zu treffen hat, da die Möglichkeit zur Einflussnah-

me andernfalls ins Leere ginge. Der Gesellschafterversammlung der Tochtergesell-

schaft sollten daher ähnliche Befugnisse übertragen sein, wie es dieser Muster-

Gesellschaftsvertrag vorsieht.  

82 Zu § 9 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 : Gemäß § 111 Abs. 4 Satz 3 bis 5 AktG kann der Vor-

stand einer AG verlangen, dass die Hauptversammlung eine verweigerte Zustim-

mung des Aufsichtsrats mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgege-

benen Stimmen ersetzt, wobei die Satzung eine andere Mehrheit bestimmen kann. 

Nach § 52 Abs. 1 GmbHG sind die Vorschriften vorbehaltlich anderweitiger Bestim-

mungen im Gesellschaftsvertrag entsprechend anzuwenden. Aufgrund der strukturel-

len Unterschiede zwischen einer AG, in der der Vorstand die Geschäfte eigenver-

antwortlich zu führen hat (§ 76 Abs. 1 AktG), und einer GmbH, in der die Gesell-

schafterversammlung prinzipiell berechtigt ist, alle Entscheidungen der Geschäftsfüh-

rung an sich zu ziehen (Erl. 35 und 44), vertreten Rechtsprechung und Kommentie-

rung die Auffassung, dass die Gesellschafterversammlung eine nicht erteilte Zu-

stimmung des Aufsichtsrats durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss und, ohne 

dazu von der Geschäftsführung aufgefordert zu werden, ersetzen kann (Spindler in 

Münchner Kommentar, Rn. 347 zu § 52 GmbHG m. w. N.). Zur Rechtsklarheit wird 

diese Auffassung im Muster-Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. 

83 Zu § 9 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 : In der Frage, ob die Gesellschafterversammlung be-

fugt ist, eine Zustimmung des Aufsichtsrats nicht nur zu ersetzen (Erl. 82), sondern, 
 

TOP 5.

43 von 82 der Zusammenstellung



– 37 – 
 

 

sobald diese erteilt wurde, auch zu überstimmen, besteht Unklarheit. Aus der Befug-

nis der Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführung in einer Angelegenheit 

anzuweisen (Spindler, ebd. Rn. 331), schließt Giedinghagen, dass die Eigner auch 

einen dazu bereits gefassten Aufsichtsratsbeschluss überstimmen können (Gie-

dinghagen in Michalski, Rn. 421 zu § 52 GmbHG), und dies jederzeit, womit das 

Gremium in seiner präventiven Überwachungsbefugnis (Erl. 80 f.) erheblich ge-

schwächt wäre. Lehnt man die Auffassung Giedinghagens ab, hätte dies zur Folge, 

dass es in der Praxis darauf ankäme, welches Organ zuerst in der Angelegenheit 

entscheidet. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat könnten dieses „Ren-

nen“ dann durch eine Verschleppung ihrer Informationspflicht regelmäßig für sich 

entscheiden. Eine solche Verfahrensweise wäre somit geeignet, das Verhältnis der 

Organe der Gesellschaft zu belasten. 

Vor diesem Hintergrund sieht der Muster-Gesellschaftsvertrag vor, dass die Zustim-

mung des Aufsichtsrats zwar von der Gesellschafterversammlung entzogen werden 

kann, dies aber nur innerhalb einer Frist von einer Woche und nur mit einer Mehrheit 

von drei Vierteln der Stimmen. Mit der grundsätzlichen Aufhebungsbefugnis wird der 

Stellung der Gesellschafterversammlung als oberstes Willensbildungsorgan der Ge-

sellschaft (Erl. 12 und 35) Rechnung getragen sowie dem Umstand, dass in einem 

Zustimmungsvorbehalt keine „echte“ Übertragung von Befugnissen zu sehen ist, da 

der Aufsichtsrat nicht selbst initiativ werden kann (Erl. 80). Durch die Einführung ei-

ner knapp bemessenen Aufhebungsfrist  wird zügig Rechtssicherheit hergestellt. Im 

Ergebnis führt dies zu einer Stärkung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, 

da nach Ablauf der Frist das Zustimmungsergebnis verbindlich ist und die Gesell-

schafterversammlung in der Sache nicht mehr abweichend beschließen kann. Die 

Frist von einer Woche ist ausreichend bemessen, um die Gesellschafterversamm-

lung auf das Verlangen eines Gesellschafters hin unverzüglich einzuberufen (§ 6 

Abs. 1 Satz 6 und 7 M-GV), zumal die Ladung zur Aufsichtsratssitzung den Gesell-

schaftern zur Kenntnis zu geben ist (§ 8 Abs. 7 Satz 7 M-GV). 

Der Entzug der Zustimmung wird in der Praxis nur als ultima ratio in Betracht kom-

men, gewissermaßen als Vorstufe zur Betätigung der Rückfallkompetenz (Erl. 76). 

Um den Ausnahmecharakter der Bestimmung zu betonen, sieht der Muster-Gesell-

schaftsvertrag vor, dass der Beschluss zum Entzug der Zustimmung mit einer Mehr-

heit von drei Vierteln der Stimmen  zu fassen ist.      

84 Zu § 9 Abs. 5 : Die Vertretungsbefugnis des Aufsichtsrats gegenüber der Ge-

schäftsführung ergibt sich aus § 112 AktG, § 52 Abs. 1 GmbHG. 
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85 Zu § 9 Abs. 6 : Nach § 42 a Abs. 1 Satz 3 GmbHG hat der Aufsichtsrat den Jah-

resabschluss und den Lageplan zu prüfen  und der Gesellschafterversammlung 

über das Ergebnis seiner Prüfung zu berichten. Für den Bericht gelten die Maßgaben 

des § 171 Abs. 2 AktG entsprechend (§ 52 Abs. 1 GmbHG). Die dortigen Vorschrif-

ten finden sich in den weiteren Bestimmungen des Abs. 6 wiedergegeben. 

86 Zu § 10 Satz 1 : Die Bestimmung gibt § 6 Abs. 1 GmbHG wider. Die Anzahl der 

Geschäftsführerinnen  und/ oder Geschäftsführer kann beliebig bestimmt werden. 

Zu Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern können Gesellschafter oder andere 

Personen bestellt werden (§ 6 Abs. 3 GmbHG; § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. e M-GV; Erl. 

41). 

87 Zu § 10 Satz 2 und 3 : Die Bestellung der Geschäftsführerinnen  und/ oder der 

Geschäftsführer erfolgt befristet, zunächst auf höchstens fünf Jahre. Der Muster-

Gesellschaftsvertrag folgt damit § 4 Abs. 1 Satz 2 der Landesverordnung über Kom-

munalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) vom 1. Dezember 

2008 (GVOBl. S. 735), zuletzt geändert durch Landesverordnung vom 27. November 

2013 (GVOBl. S. 533); vgl. auch § 84 Abs. 1 Satz 1 und 2 AktG, wonach der Vor-

stand einer AG stets nur auf höchstens fünf Jahre bestellt werden darf; die Vorschrift 

ist gemäß § 31 Abs. 1 Abs. 1 MitbestG bzw. § 13 Mitbestimmungsergänzungsgesetz 

allerdings nur auf mitbestimmte GmbHen anwendbar). 

88 Zu § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 : Der Geschäftsführung obliegen grundsätzlich sämt-

liche zur Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes  (§ 2 Abs. 2 M-GV) ge-

botenen Maßnahmen und Entscheidungen. Sie koordiniert die zur Verfügung ste-

henden personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen der Gesellschaft nach 

den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Geschäftsleitung. Die Geschäftsführung 

leitet die laufenden Geschäfte und ist Träger der unternehmerischen Initiativ- und 

Entscheidungsmacht in der Gesellschaft (Wilke, Rn. 2 zu § 37 GmbHG m. w. N.). 

Die Befugnisse der Geschäftsführung bestehen allerdings nur im Rahmen der Ge-

setze und des Gesellschaftsvertrags . Sie finden insbesondere dort ihre Grenzen, 

wo der Gesellschaftsvertrag eine Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung (§ 7 

Abs. 2 M-GV) oder des Aufsichtsrats (§ 9 Abs. 3 und 4 M-GV) vorsieht. Ferner ist die 

Geschäftsführung an die von dem Aufsichtsrat zu beschließende Geschäftsanwei-

sung (§ 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 M-GV) gebunden. 

Im Falle einer mittelbaren Beteiligung  gelten die Mitglieder der Geschäftsführung, 

soweit andere gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen, hinsichtlich der der 

Gemeindevertretung bzw. dem Hauptausschuss nach § 28 Satz 1 Nr. 18 GO zur Zu-

stimmung vorbehaltenen (Grundsatz-)Angelegenheiten als Vertreter der kommuna-
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len Gesellschafterin im Sinne des § 25 GO, sofern sie auf ihre Veranlassung hin be-

stellt worden sind (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. e M-GV). Diese in § 104 Abs. 1 Satz 2 

GO geregelte Fiktion stellt eine Verfahrenserleichterung zur Steuerung kommunaler 

Gesellschaften dar. Denn im Falle mittelbarer Beteiligungen vertritt die Geschäftsfüh-

rung der Muttergesellschaft diese regelmäßig in der Gesellschafterversammlung der 

Tochter, also ähnlich der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister, sofern die Kom-

mune nicht andere Vertreter entsendet (Erl. 16). Die kommunalen Vertreter, wie auch 

die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister unterliegen dem gemeindlichen Wei-

sungsrecht (§ 25 Abs. 1 ggf. i. V. m. §§ 55 Abs. 6 bzw. 65 Abs. 6 GO), nicht aber oh-

ne weiteres die Geschäftsführung. Diese wird nämlich nicht nach § 28 Satz 1 Nr. 20 

GO durch die Gemeinde bestellt. Zwar lässt sich das Mandat der Geschäftsführung 

als Vertreterin in der Gesellschafterversammlung der „Tochtergesellschaft“ durch 

einen Beschluss in der Gesellschafterversammlung der „Muttergesellschaft“ binden, 

so dass der Wille der Gemeindevertretung bzw. des Hauptausschusses über die Or-

gane der Gesellschaft vermittelt werden kann. Ein solcher Transmissionsprozess ist 

allerdings aufwendig und geeignet, die Fassung von notwendigen Beschlüssen zu 

verzögern. Die Fiktion des § 104 Abs. 1 Satz 2 GO  erlaubt hier einen direkten, 

wenngleich inhaltlich auf die Angelegenheiten des § 28 Satz 1 Nr. 18 GO beschränk-

ten Zugriff auf die Geschäftsführung (Erl. 29), den sich die kommunale Gesellschaf-

terin im Gesellschaftsvertrag ggf. auch verbriefen lassen sollte (vgl. Formulierungs-

vorschlag e).  

89 Zu § 11 Abs. 1 Satz 3 : Die Vertretungsbefugnis  der Geschäftsführung ergibt sich 

aus § 35 Abs. 1 Satz 1 GmbHG. Sie kann von der Gesellschafterversammlung be-

schränkt (§ 37 Abs. 1 GmbHG; § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. f M-GV), aber nicht gänzlich 

entzogen werden (Erl. 35 und 43). Gegenüber der Geschäftsführung wird die Gesell-

schaft vom Aufsichtsrat vertreten (§ 9 Abs. 5 M-GV). 

90 Zu § 11 Abs. 2 : Durch den Gesellschaftsvertrag ist sicherzustellen, dass für jedes 

Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Fi-

nanzplanung zugrunde gelegt wird. Die Anforderungen an die Aufstellung der Wirt-

schafts- und Finanzplanung  sind in § 12 M-GV geregelt. Die Pläne sind der Kom-

mune vorab zur Kenntnis zu geben (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 GO). Bei der Aufstel-

lung der Wirtschafts- und Finanzplanung handelt sich um eine Aufgabe der Ge-

schäftsführung, wobei die Planung entweder von der Gesellschafterversammlung zu 

beschließen ist oder der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 

Buchst. n M-GV; Erl. 52; auch Formulierungsvorschlag d).  
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91 Zu § 11 Abs. 3 : Die Geschäftsführung ist der Gesellschafterversammlung und 

dem Aufsichtsrat berichtspflichtig . Der Aufsichtsrat wird dabei durch die oder den 

Vorsitzenden repräsentiert (§ 8 Abs. 6 Satz 1 M-GV), das Auskunftsrecht der kom-

munalen Gesellschafterin auch von der Beteiligungsverwaltung (Erl. 93) wahrge-

nommen. Die Berichtspflicht wird in dem vom Aufsichtsrat mit der Geschäftsführung 

zu entwickelnden Berichtswesen  ausgestaltet (§ 8 Abs. 6 Satz 2 M-GV; Rn. 75). 

Dessen ungeachtet gibt § 11 Abs. 3 M-GV einen Mindeststandard  für die Berichts-

pflicht vor. Danach hat die Geschäftsführung in Quartalsberichten über den Stand 

der Leistungserfüllung und über etwaige Abweichungen des Ergebnisses vom Wirt-

schaftsplan (§ 12 M-GV) zu berichten. Der Mindeststandard trägt u. a. der besonde-

ren Rechtsbindung der kommunalen Gesellschafterin Rechnung, wonach das Unter-

nehmen einen öffentlichen Zweck erfüllen muss (§ 101 Abs. 1 Nr. 1 GO) und die 

Leistungsfähigkeit der Kommune nicht gefährdet werden darf (§ 101 Abs. 1 Nr. 2 

GO).   

92 Zu § 11 Abs. 4 Satz 1 : § 51 a GmbHG steht den einzelnen Gesellschaftern ein 

eigenständiges Auskunfts- und Einsichtsrecht  gegenüber der Gesellschaft zu. 

Aufgrund ihrer Vertretungsbefugnis (§ 11 Abs. 1 Satz 3 M-GV) wird das Auskunfts- 

und Einsichtsrecht durch die Geschäftsführung gewährt. Die erteilten Informationen 

unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. 

Das Auskunfts- und Einsichtsrecht kann von der kommunalen Gesellschafterin zur 

demokratischen Kontrolle der Gesellschaft  betätigt werden, dies auch auf Be-

schluss der Gemeindevertretung oder des Hauptausschusses (§ 25 Abs. 1, § 55 Abs. 

6 bzw. § 65 Abs. 6 GO) hin. Sofern die erlangten Informationen in den gemeindlichen 

Gremien beraten werden sollen, ist die Einhaltung der gesellschaftsrechtlichen Ver-

schwiegenheitspflicht nach Maßgabe des Kommunalrechts sicherzustellen (Erl. 58). 

93 Zu § 11 Abs. 4 Satz 2 : § 109 a Abs. 1 Satz 2 GO sieht die Errichtung einer Betei-

ligungsverwaltung bei der Kommune vor. Die Beteiligungsverwaltung darf sich 

grundsätzlich jederzeit über Angelegenheiten der Gesellschaft informieren, an deren 

Sitzungen teilnehmen und Unterlagen einsehen (§ 109 a Abs. 2 GO). Sie nimmt dazu 

das Auskunfts- und Einsichtsrechts der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters als 

gesetzliche Vertreterin bzw. als gesetzlicher Vertreter der kommunalen Gesellschaf-

terin wahr (LT-Drs. 18/ 3152, S. 54; Erl. 91). Entsprechendes gilt in Fachfragen, etwa 

zur Erreichung des öffentlichen Zwecks (§ 101 Abs. 1 Nr. 1 GO), für die dafür zu-

ständige Organisationseinheit der Kommune, denn auch diese unterfällt organisati-

onsrechtlich der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister. Auf dieser Grundlage ver-

pflichtet § 11 Abs. 4 Satz 2 M-GV die Geschäftsführung der Gesellschaft zur Zu-
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sammenarbeit mit der Beteiligungsverwaltung bzw. mit der fachlich zuständigen Or-

ganisationseinheit. 

94 Zu § 11 Abs. 5 Satz 1 : Durch den Gesellschaftsvertrag ist sicherzustellen, dass 

der Jahresabschluss und der Lagebericht  in entsprechender Anwendung der Vor-

schriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften 

aufgestellt und geprüft werden, wobei sich die Kommune die Prüfungsrechte nach 

§ 11 KPG vorzubehalten hat (§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 GO). Die Anforderungen an 

die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts finden 

sich in § 13 M-GV ausgestaltet. Die Aufstellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts obliegt der Geschäftsführung aufgrund ihrer Buchführungspflicht (§ 41 

GmbHG). Sie kann damit auch Dritte beauftragen, z. B. externe Steuerberater (Wilke, 

Rn. 2 zu § 41 GmbHG). 

95 Zu § 11 Abs. 5 Satz 2 : Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss 

und Lagebericht werden vom Aufsichtsrat sowie von einer Abschlussprüferin bzw. 

einem Abschlussprüfer geprüft (§ 42 a Abs. 1 GmbHG). Der Prüfauftrag  für die Ab-

schlussprüferin bzw. für den Abschlussprüfer wird regelmäßig durch die Geschäfts-

führung erteilt (Wilke, Rn. 5 zu § 42 a GmbHG). Anders verhält es sich, wenn die 

Jahresabschlussprüfung nach dem Kommunalprüfungsgesetz erfolgt (Erl. 47). Dann 

beauftragt die Prüfungsbehörde die Abschlussprüferin bzw. den Abschlussprüfer, 

wobei die Gesellschafterversammlung hierzu über einen Vorschlag beschließen kann 

(§ 9 Abs. 1 KPG; § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. i). Die Geschäftsführung hat der Prüfungs-

behörde dann lediglich diesen Vorschlag zu übermitteln. 

96 Zu § 12 Satz 1 und 2 : Die Pflicht zur Aufstellung einer Wirtschafts- und Finanz-

planung  ergibt sich als kommunalrechtliche Gründungsvoraussetzung aus § 102 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 GO. Sie obliegt der Geschäftsführung (§ 11 Abs. 2 M-GV), bedarf 

aber der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 

Buchst. n M-GV oder steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Auf-

sichtsrat (Erl. 52; Formulierungsvorschlag d). Bei der Aufstellung der Wirtschafts- 

und Finanzplanung sind die §§ 12 bis 16 der Eigenbetriebsverordnung entsprechend 

anzuwenden. 

97 Zu § 12 Satz 3 : Die von der Geschäftsführung erstellte Wirtschafts- und Finanz-

planung ist erst dann verbindlich, wenn sie von der Gesellschafterversammlung be-

schlossen wurde (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. n M-GV) bzw. der Aufsichtsrat dazu seine 

Zustimmung erteilt hat (vgl. Formulierungsvorschlag d). Sie sollte daher von der Ge-

schäftsführung schnellstmöglich vorgelegt  werden, um der Gemeindevertretung 

bzw. dem Hauptausschuss Gelegenheit zu geben, den gemeindlichen Vertretern in 
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der Gesellschafterversammlung (Erl. 16) bzw. den kommunalen Aufsichtsratsmitglie-

dern in der Sache eine Weisung zu erteilen (§ 25 Abs. 1 GO; Erl. 57).  

98 Zu § 13 Abs. 1 : Gemäß der Gründungsvoraussetzung des § 102 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 5 GO ist durch den Gesellschaftsvertrag sicherzustellen, dass der Jahresab-

schluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 

Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufgestellt 

und geprüft werden. Die Anforderung, den Jahresabschluss und den Lagebericht in 

den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs für das vergangene Geschäftsjahr auf-

zustellen, ergibt sich aus § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB, den die Bestimmung nachricht-

lich wiedergibt. Für die Prüfung des Jahresabschlusses wird gemäß § 11 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 bzw. Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KPG, § 53 Abs. 1 HGrG das Kommunalprüfungsge-

setz für anwendbar erklärt (Erl. 47), soweit dessen Vorschriften nicht durch besonde-

re Bilanzierungsregelungen, z. B. durch § 6 b des Energiewirtschaftsgesetzes ver-

drängt werden. 

99 Zu § 13 Abs. 2 : Die Bestimmung setzt die Vergütungsoffenlegungspflicht des 

§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 GO um.  

100 Zu § 13 Abs. 3 : Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bzw. Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KPG, 

§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sieht der Muster-Gesellschaftsvertrag vor, dass sich 

die Abschlussprüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung er-

streckt und die Abschlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer in ihrem oder in seinem 

Bericht die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und 

Rentabilität der Gesellschaft, verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Ver-

luste, sofern diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage 

von Bedeutung waren, sowie die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrech-

nung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages darstellt. 

101 Zu § 13 Abs. 4 : Dem Rechnungsprüfungsamt der kommunalen Gesellschafterin 

und der für die überörtliche Prüfung zuständigen Prüfungsbehörde  werden das 

Recht eingeräumt, dass diese sich zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung auf-

treten, unmittelbar unterrichten und zu diesem Zweck den Betrieb, die Bücher und 

die Schriften des Unternehmens einsehen können (§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bzw. 

Abs.  3 Satz 1 Nr. 3 KPG, § 54 Abs. 1 HGrG). 

102 Zu § 14: Eine salvatorische Klausel  wird von der Kommentierung u. a. im Hin-

blick auf eine Prüfung durch das Registergericht empfohlen (Wicke, Rn. 6 zu § 54 

GmbHG). 
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Der Antrag wurde fristgerecht  über das Regionalmanagement der Aktiv-Region Pinneberger 
Marsch und Geest  an das LLUR eingereicht. Voraussichtlich wird Ende April 2015 über die 
vorliegenden Anträge entschieden. Die  Planungen werden am 30.04.2015 mit den möglichen 
künftigen Nutzern abgestimmt. Laut Mitteilung des LLUR war der Tornescher Antrag vollständig 
und inhaltlich in Ordnung. Gründe für die Zurückstellung waren u.a. das landespolitische 
Ranking, bei dem unser Thema „Dorfentwicklung“ nur auf Platz 4 stand. Zudem sind eine 
Menge Anträge (68) eingereicht worden und die Mittel waren begrenzt. Eine direkte Förderung 
über die Aktiv-Region Pinneberger Marsch und Geest ist möglich, jedoch ist hier die 
Fördersumme auf 100.000 € begrenzt. Das Land Schleswig-Holstein wird dieses Jahr noch sog. 
Leitprojekte u.a. zum Thema „Erhalt des ländlichen Kulturerbes“ fördern. Sobald die 
Antragsvoraussetzungen bekannt sind, sollte entschieden werden, die Alte Ahrenloher Schule“ 
evtl. für dieses Programm anzumelden. Es gibt noch zwei mögliche Förderprojekte in diesem 
Jahr, für welche die alte Schule angemeldet werden könnte. Die Verwaltung bereitet sich auf die 
Antragstellung vor (Leader aus GAK-Mitteln mit Schwerpunkt Bildung oder „Ländliches 
Kulturerbe“. Die Ausschreibung für die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserleitung 
befindet sich in der Endabstimmung, so dass mit einem Baubeginn Mitte Juli gerechnet werden 
kann. Ein vorzeitiger Abstimmungstermin mit der Prüfbehörde für den Zuwendungsbau findet 
am 08.09.2015 statt. Die Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung in 
Schleswig-Holstein soll bereits im September veröffentlicht werden, um seitens des Landes 
bereits im November erste Projektauswahlverfahren durchführen zu können. Die Stadt Tornesch 
wird sich für das Programm „Erhalt des ländlichen Kulturerbes“ bewerben. Das Vorabgespräch 
mit der Prüfbehörde für den Zuwendungsbau hat stattgefunden. Die Behörde sieht sich nicht in 
der Lage, die Unterlagen so kurzfristig bis zum nächsten Stichtag zu prüfen. Es steht bisher  
auch noch nicht endgültig fest, ob dem LLUR Z-Bau geprüfte Unterlagen zur Verfügung gestellt 
werden müssen oder nicht, da die Richtlinie und die Vordrucke immer noch nicht veröffentlicht 
worden.  Die Projektauswahl aus diesem Programm soll jeweils zum 01.04. und 01.11. eines 
Jahres erfolgen. Anträge werden kontinuierlich entgegen genommen. Unabhängig davon ist 
eine Antragsstellung bei der örtlichen Aktivregion jederzeit möglich. Die Förderhöchstsumme 
beträgt hier aber 100.000 €. Die Förderrichtlinien wurden am 19.10.2015 veröffentlicht und die 
entsprechenden Antragsvordrucke haben wir am 26.10.2015 erhalten. Erst hieraus ging 
schlußendlich hervor, dass das LLUR nur  Z-Bau geprüften Antragsunterlagen entgegen nimmt. 
Nunmehr wird an der Erstellung an vollständigen Antragsunterlagen gearbeitet, um möglichst 
den Abgabetermin am 15.02.2016 einhalten zu können. Kein neuer Sachstand. Der Antrag 
wurde fristgerecht zum 15.02.2016 beim LLUR eingereicht. Die Antragsstellung war mit einem 
hohen Aufwand verbunden, da Vorabstimmungen mit der Z-Baubehörde zu führen waren, die 
wiederum die Denkmalschutzbehörde  und den Behindertenbeauftragten hinzugezogen haben. 
Die umfangreichen Antragsunterlagen wurden fristgemäß eingereicht (z.B. Machbarketzisstudie, 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit externer Testierung etc.). Das Landesamt für Denkmalplfege 
hat die Alte Schule als Kulturdenkmal mit besonderem Wert anerkannt und sie wird aus 
geschichtlichen und städtebaulichen Gründen in die Denkmalliste eingetragen werden. Auch die 
Z-Baubehörde hat ihre Prüfung rechtzeitig abgeschlossen. Das Projekt ist zur Förderung als 
Leitprojekt mit einem Zuwendungsbetrag von 342.579,82 € aus EU-Mitteln ausgewählt worden. 
Der Zuwendungsbescheid liegt im Moment noch nicht vor. Solange dürfen noch keine Aufträge 
erteilt werden, die Ausschreibungen können jedoch schon erfolgen. Der Förderbescheid liegt 
seit dem 25.05.2016 vor. Er beinhaltet einen relativ kurzen Bewilligungszeitraum bis zum 
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30.11.2016. Daher wird unverzüglich mit der Baumaßnahme begonnen. Den zukünftigen 
Nutzern wird der Stand der Planung am 06.06.2016 nochmals vorgestellt werden. 
Das Zeitfenster bis Ende Nov. 2016 kann nicht gehalten werden. Dies wurde bereits mit 
dem Fördergeber, dem LLUR, kommuniziert. Haushaltsmittel in Höhe der dem Antrag 
zugrunde liegenden Kostenschätzung sollen in den Nachtragshaushalt eingearbeitet 
werden. Die bepreisten Leistungsverzeichnisse der Fachplanungen werden Ende August 
vorliegen.  

AZV 
ö-r Vertragung Übertragung 
Aufgabe Abwasserbeseitigung 

Beschlussempfehlung an die RV, die Aufgabe 
der Abwasserentsorgung auf den AZV zu 
übertragen (optional) 

16.06.2014 
TOP 8 

Rat 01.07.2014, 
 TOP 8 

Die Stadt Tornesch hat den AZV darüber unterrichtet, dass die Stadt Tornesch den Beschluss 
gefasst hat. Dies ist aber noch nicht in allen Ämtern, Gemeinden und Städten der Fall. Kein 
neuer Sachstand, es haben noch nicht alle Kommunen zugestimmt. Hier gibt es demnächst 
einen Verhandlungstermin. Dieser Verhandlungstermin hat ergeben, dass es noch 
Satzungsanpassungen bedarf. Diese auszuformulieren, wird noch etwas dauern. Kein neuer 
Sachstand.  

Konzessionsverträge Gas, 
Strom, Wärme und Wasser 
Abschluss mit den 
Stadtwerken Tornesch GmbH

Beschlussempfehlung an die 
Ratsversammlung über den Abschluss von 
Konzessionsverträgen für Strom, Gas, 
Wasser und Wärme mit den Stadtwerken 
Tornesch GmbH 

08.02.2016 
TOP 7 

Rat 15.03.2016 
HA 13.06.2016 
Rat 21.06.2016 

TOP 11 

Der Hauptausschuss hat dem Abschluss der Konzessionsverträge auf der Grundalge der 
vorliegenden Entwürfe unter der Maßgabe zugestimmt, dass noch Prüfaufträge abzuarbeiten 
sind und die Ergebnisse in die Entwürfe einfließen.  
Die Ratsversammlung hat den Konzessionsverträgen in ihrer Sitzung am 15.03.2016 
zugestimmt. Das Thema soll aufgrund der Kündigungsmöglichkeit der Verträge bei Strom und 
Gas noch mal im Hauptausschuss  13.06.2016 beraten werden. Die Konzessionsverträge 
wurden hinsichtlich der Kündigungsmöglichkeit nochmals überarbeitet und von der 
Ratsversammlung am 21.06.2016 und vom Aufsichtsrat der SWT beschlossen. Sie sind 
zwischenzeitlich unterzeichnet.   

Rathaus 
Sanierung 

„Der Hauptausschuss fordert die Verwaltung 
auf, sowohl die Kosten für eine Rathaussanie-
rung als auch die Kosten für den Neubau 
eines Rathauses im Ortszentrum (alter 
Penny-Markt) an Hand von 
Vergleichsmodellen zu ermitteln. 
Die gesperrten Haushaltsmittel in Höhe von 
30T€ werden freigegeben.“  
 

11.05.2015 
TOP 9 
07.03.2016 
TOP 8 
13.06.2016 
TOP 7.1 

 

Die Stadtverwaltung wird über den Gemeindetag bzw. über den Städtetag nachfragen, welche 
Rahausbauten in der jüngsten Vergangenheit in Schleswig-Holstein entstanden sind und sich 
dann mit den Kommunen in Verbindung setzen. Das GLM wird nach den Vorgaben des 
Hauptausschusses (Dringlichkeiten, Prioritäten) das Konzept für eine Sanierung aufstellen. Die 
Anfrage nach vergleichbaren Verwaltungsneubauten  wurde auf Niedersachsen ausgeweitet, 
aber auch hier liegt keine Antwort vor, so dass bisher nur das Amt Bordesholm als Vergleich 
herangezogen werden könnte. Der Auftrag zur Untersuchung des Sanierungsumfanges wurde 
in der 26. KW an das Büro Knaack und Prell aus Hamburg erteilt. In den benachbarten 
Bundesländern konnten keine vergleichbaren Verwaltungsneubauten gefunden werden, 
sondern erst in den Bundesländern Hessen, Saarland und Bayern, so dass nur das Rathaus 
Bordesholm als Vergleich herangezogen werden kann. Das Sanierungskonzept des Büros 
Knaack und Prell soll im Herbst 2015 vorgelegt werden. Bis dahin setzt sich die Verwaltung 
noch mit den Verantwortlichen für den Rathausneubau in Bordesholm zusammen. Kein neuer 
Sachstand. Es hat zwischenzeitlich einen Termin mit den PSP-Architekten gegeben. Sie werden 
uns kurzfristig Planskizzen für einen Rathausneubau mit einer groben Kostenschätzung liefern. 
Diese kann dann den Sanierungskosten gegenüber gestellt werden. Auch diese Zahlen sind 
baldig zu erwarten. Mit PSP gibt es am 01.12.2015 noch einen Abstimmungstermin.Das 
Sanierungskonzept liegt noch nicht vor, da es hier noch ein Abstimmungsbedarf zwischen dem 
Büro Knnack und Prell und dem Brandschutzbüro gibt. Daher kann der TOP erst im nächsten 
HA beraten werden. Die Vorlage wird am 07.03.2016 beraten. Der Hauptausschuss hat in 
seiner Sitzung am 07.03.2016 über die Vorlage VO/15/259 beraten und die Beschlussfassung 
vertagt. Die Verwaltung trägt zurzeit die vom Hauptausschuss gewünschten Angagen 
zusammen. Die Beratung hierüber erfolgt am 09.05.2016. Der Hauptausschuss möchte das 
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Thema in einer Einwohnerversammlung vorstellen und sich in seiner Sitzung am 13.06.2016 
über einen Termin vereinbaren. Zudem soll das Thema in die Arbeitsgruppe zur 
Innenstadtentwicklung integriert werden. Die Einwohnerversammlung findet am 21. 
September 2016 statt. Die CDU-Anträge auf Einrichtung eines Bürgerbüros und eines 
Bürgerservice-Portals wurden zurück gestellt.  

Ratssitzungsdienst 
Umstellung auf Tablet PC´s 

„Her HA spricht sich grundsätzlich für die 
Umsetzung des Ratssitzungsdienstes auf 
Tablet-PC´s aus und bittet die Verwaltung das 
Projekt weiter voran zu bringen und 
regelmäßig darüber  zu berichten.  

08.12.2014 
TOP 7 -/- 

Inzwischen wurde durch Bundesgesetz klargestellt, dass Tablet-PC´s für den 
Ratssitzungsdienst Ehrenamtlern künftig steuerfrei zur Verfügung gestellt werden dürfen. 
Ansonsten kein neuer Sachstand. Dieses Jahr fand wieder ein Allris-Anwendertreffen in 
Schleswig-Holstein statt. Als Ergebnis war festzustellen, dass sich immer mehr Kommunen für 
die Allris-App entscheiden. CC-egov ist gerne bereit, diese auch in Tornesch vorzustellen. 
Weiterhin  ist geplant, die quartalsmäßigen Sitzungsgeldabrechnungen über das System 
bereitzustellen. Die jährlichen steuerlichen Bescheinigungen werden jedoch weiterhin 
ausgedruckt und verteilt. Es wird um Mitteilung gebeten, ob eine Präsentation gewünscht wird. 
Eine Präsentation wird gewünscht. Der Termin muss noch vereinbart werden. Für die 
Präsentation der Sitzungs-App wird Montag, der 05.10.2015, 19 Uhr, im Sitzungssaal des 
Rathauses vorgeschlagen. Die Einladung für den 05.10.2015 ist erfolgt. Die Anmeldefrist läuft 
noch. Die Vorstellung der APP hat stattgefunden: eine Beratung, ob der Sitzungsdienst 
vollständig über Tablets abgewickelt werden oder das jetzige System modifiziert oder so bleiben 
soll, steht noch aus. Das Thema wird im Jahr 2016 weiterberaten. Kein neuer 
Sachstand.Beratung in der Sitzung am 18.04.2016. Es wurde beschlossen, zunächst auf eine 
zentrale Umstellung auf Tablets zu verzichten. Zusätzliche Papierausdrucke für Ratsmitglieder, 
die sich für die Variante Ratsinfo entschieden haben, erfolgen ab sofort nicht mehr. Die 
Verwaltung wird zum 1. Nachtrag 2016 die Anschafftung von Tablets für die im Sitzungsdienst 
mitarbeitenden Kollegen beantragen.  Die Haushaltsmittel für die Anschaffung von Tablets 
für die im Sitzungsdienst mitarbeitenden Kollegen wurden für den 1. Nachtragshaushalt 
2016 beantragt.  

Stellenplan 

Beschluss, bei 2 Stellen im Offenen Ganztag 
an der Johannes-Schwennesen-Schule die 
Stunden anzuheben und und eine weitere 
Teilzeitstelle im Bereich der Schulsozialarbeit 
bereitzustellen.  

09.05.2016 
TOP 7 

Rat 11.10.2016 (1. 
Nachtragsstellenplan 

Das Beteiligungsverfahren mit dem Personalrat muss noch zu Ende geführt werden. Außerdem 
muss der Schulverband noch die Kostenübernahme für die Schulsozialarbeit beschließen. Dann 
kann die Schulsozialarbeiterstelle unverzüglich ausgeschrieben werden. Die Arbeitsverträge für 
den Offenen Ganztag werden kurzfristig geändert. Bei 2 Arbeitsverträgen im offenen 
Ganztag wurde die Arbeitszeit erhöht. Die Stellenausschreibung für die Schulsozialarbeit 
hatte auch Erfolg. Es konnte ein neuer Mitarbeiter gewonnen werden, der am 01.10.2016 
seine Tätigkeit aufnimmt. Der Stellenplan ist über die 1. Veränderungsliste 2016 noch 
anzupassen.  

Veröffentlichung von 
Bezügen der Mitglieder der 
Geschäftsführungen und 
Aufsichtsratsgremien 
öffentlicher Unternehmen 

Weisungsbeschluss an die kommunalen 
Gesellschafter der Stadtwerke Tornesch 
GmbH und der Stadtwerke Tornesch-Netz 
GmbH die Gesellschafterverträge 
dahingehend zu ändern, dass die Bezüge 
offen gelegt werden.  

14.09.2015 
TOP 9 

Gesellschafterver-  
sammlungen SWT und 

SWT-Netz 

Noch keine Umsetzung. Der Beschluss wurde den Geschäftsführern der Stadtwerke Tornesch 
GmbH  und der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH am 19.10.2015 schriftlich mitgeteilt, mit der 
Bitte, diesen an die kommunalen Gesellschafter weiterzuleiten und über die Umsetzung Bericht 
zu erstatten. Das Thema wird in der nächsten AR-Sitzung des SWT im Juni 2016 vorberaten 
werden.Das Thema stand auf der Tagesordnung der Aufsichtsrates der SWT GmbH am 
28.06.2016. Die notwendige Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde jedoch nicht 
beraten, da zu diesem Zeitpunkt der neue Mustergesellschaftsvertrag aus der 
Reformierung des Gemeindewirtschaftsrechts vorlag. In diesem Mustervertrag ist die 
Offenlegung bereits verankert.  
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WEP 
Erwerb von Geschäftsanteilen 
an der WEP Kommunal-              
holding GmbH 

Beschlussempfehlung an die 
Ratsversammlung über den Erwerb von 
Geschäftsanteilen an der neuen WEP Holding 
GmbH mit dem gleichzeitigen Auftrag an den 
Bürgermeister, dem Landrat bzw. dem 
Kreistag die erheblichen Bedenken des neuen 
Konstruktes der Wirtschaftsförderung im Kreis 
Pinneberg mitzuteilen.  

16.11.2015 
TOP 9 

Rat 15.12.2015 
 

Der Hauptausschuss hat mit erheblichen Bedenken gegen die neue WEP Kommunalholding  
GmbH der Verwaltungsvorlage zugestimmt. Die Zustimmung der Ratsversammlung steht noch 
aus.Die Ratsversammlung hat ebenfalls zugestimmt und hinsichtlich der Bedenken der 
Beschlussempfehlung des Hauptausschusses angeschlossen. Diese wurden dem Kreistag 
Pinneberg über den Landrat schriftlich mitgeteilt. Es erfolgte bislang erwartungsgemäß keine 
Reaktion. Kein neuer Sachstand. 
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Bau- und Planungsamt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/123

öffentlich
23.08.2016

Marion Grün

Marion Grün

Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwick-
lung, sofern von besonderer Bedeutung, Umsetzung von Bauleitplä-
nen, sofern von besonderer Bedeutung - Stichtag 01.09.2016
Beratungsfolge:
Datum Gremium

12.09.2016 Hauptausschuss

Neubaugebiet „Tornesch am See“
Bebauungspläne 78 „Kuhlenweg – Schäferweg“ und 79 „Kuhlenweg – Großer Moor-
weg“
Die Hochbaumaßnahmen werden fortgesetzt.

Bebauungsplan 82 „Östlich Merlinweg“
Nach Unterzeichnung des Erschließungsvertrages mit dem Investor ist in der 34. KW mit den 
Erschließungsmaßnahmen begonnen worden.

Bebauungsplan 97 „nördlich Baumschulenweg – südlich Schäferweg“ (See)
Zur Sicherung einer hochwertigen städtebaulichen Gestaltung des Bereiches sind zwei ex-
terne Planungsbüros beauftragt worden, Entwürfe zu erarbeiten. Parallel dazu werden die 
technischen und rechtlichen Bedingungen für die Anlage des Sees durch ein Ingenieurbüro 
geprüft.

Bebauungsplan 98 „westlich Kleiner Moorweg – südlich Schäferweg“ und Errichtung 
einer Kindertagesstätte in diesem Bereich
Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen hat in seiner Sitzung 
am 23.03.206 beschlossen, am Standort B-Plan 98 eine neue Kindertagesstätte zu errichten. 
Die Bauleitplanung ist daraufhin diesem Beschluss angepasst worden und soll am 
05.09.2016 im Bau- und Planungsausschuss als Satzung beschlossen werden. Der Entwurf 
der neuen Kindertagesstätte auf Basis „Merlinweg“ bedarf nach Abstimmung mit dem Zu-
wendungsgeber einer Überarbeitung um die Kosten zu reduzieren.

Sanierung des DRK- Kindergarten
Die Sanierungsmaßnahmen befinden sich in der Planungsphase. Nach Vorstellung eines 
ersten Entwurfs im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen sind 
auch hier Kosteneinsparungen erforderlich.

Fahrradgarage am Bahnhof Tornesch
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln des GVFG ist im Mai 2016  bei der 
Nah.SH gestellt worden. Von dort ist der Antrag Anfang August an die GMSH zur baufachli-
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chen Prüfung weitergeleitet worden. Im Rahmen dieser Prüfung ist es erforderlich, ein 
Schadstoffkataster zu erstellen, durch welches mögliche umweltrelevante Belastungen durch 
die Sanierung festgestellt und vermieden werden können. 

Aufzugsanlage an der Fußgängerbrücke
Das im letzten Bericht angekündigte Sanierungskonzept des Planungsbüros und der bau-
ausführenden Firma ist vom Sachverständigen geprüft und im Wesentlichen bestätigt wor-
den. Die sich daraus ergebenden weiteren Fragen hinsichtlich konkreter Maßnahmen, Kos-
ten und deren Verteilung auf die Beteiligten sind jedoch unbeantwortete geblieben. Obwohl 
alle Parteien diesbezüglich um Ergänzung gebeten haben, hat das Gericht das Beweissiche-
rungsverfahren zunächst für abgeschlossen erklärt.  Erst nachdem alle Beteiligten einver-
nehmlich gegen die Einstellung des Verfahrens interveniert haben, hat das Gericht die Fort-
setzung zugelassen. Der Sachverständige wird seine bisherigen Ausführungen ergänzen.

Alte Ahrenloher Schule
Der Antrag auf Förderung aus dem Programm für integrierte ländliche Entwicklung wurde 
positiv entschieden. Die Maßnahme wird im Jahr 2016 umgesetzt.

Straßenausbaumaßnahme Am Moor
Mit einer weiteren Anliegerversammlung am 19.07.2016 konnte die Planung der Maßnahme 
abgeschlossen werden. Nach Beschluss des Bauprogramms durch den Bau- und Planungs-
ausschuss am 05.09.2016 kann die Umsetzung 2017 erfolgen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Tabelle zum Berichtswesen, Stand 01.09.2016
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Bau- und Planungswesen 
– Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwicklung, sofern von besonderer Bedeutung 
und Umsetzung von Bauleitplänen, sofern von besonderer Bedeutung – 01.09.2016 -  

Bauleitplanungen 

Planverfahren Beschlüsse des Bau- 
und 
Planungsausschusses 

beraten 
am 

Stand des Verfahrens weitere  
Gremien 

Tornesch Am See 

B-Plan 76 Tornesch Am See 
„südlich Schäferweg“ 

Aufstellungsbeschluss 04.05.09 

Der See am vorgesehenen Standort ist 
grundsätzlich realisierbar. 
Aufteilung in drei einzelne B-Pläne 
97,98,99.  

 

B-Plan 97 “nördl. 
Baumschulenweg, südl. 
Schäferweg“ (See) 

Aufstellungsbeschluss 
Veränderungssperre 

06.06.2016 
06.06.2016 

  

B-Plan 98”Westlich Kleiner 
Moorweg, südlich 
Schäferweg“ 

Aufstellungsbeschluss 
Auslegungsbeschluss 
Satzungsbeschluss 

29.02.2016 
06.06.2016 
 

Der Satzungsbeschluss ist für den 
05.09.2016 im Bau- und 
Planungsausschuss und am 
11.10.2016 für die Ratsversammlung 
vorgesehen. 

Frztg. 
Öffentlichkeitsbeteiligung: 
22.03.2016 
TÖB: 04.04. – 
20.05.2016 
Auslegung: 22.06. – 
22.07.2016 

B-Plan 99 T.a.S. 
„östl. Baumschulenweg“ 

  
Der Aufstellungsbeschluss wurde bis 
zur Klärung des „Sees“ vertagt. 

 

B-Plan 78 Tornesch Am See 
„Kuhlenweg-Schäferweg“ 

Aufstellungsbeschluss 
Auslegungsbeschluss 
Satzungsbeschluss 

04.05.09 
12.05.14 
01.09.14  
 

Rechtskraft seit 03.03.2015, 
Hochbaumaßnahmen laufen 

07.10.14 RV 

B-Plan 79 Tornesch am See 
„Kuhlenweg – großer 
Moorweg“ 

Aufstellungsbeschluss 
 
Auslegungsbeschluss 
Satzungsbeschluss 

 
04.05.09 
03.05.10 
07.06.10 
12.05.14  
 

 
Rechtskraft seit 03.03.2015 
Hochbaumaßnahmen laufen 

01.07.14 RV 

B-Plan 82 Tornesch Am See 
„östlich Merlinweg“ 

Aufstellungsbeschluss 
Freigabe zur frztg. Behörden 
und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Entwurfs- und 

07.09.09 
02.03.2015 
 
 

 
Bauantrag wurde im Januar 2016 
gestellt 
Nach Abschluss des 

15.12.2015 RV 
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Auslegungsbeschluss 
Satzungsbeschluss 

07.09.2015 
15.12.2015 

Erschließungsvertrages beginnt die 
Erschließung in der 34. KW.  

Weitere Planverfahren 

44. F-Planänderung 
„Ahrenloher Str. – Am Moor“  
 
(Krögers Gasthof) 

Aufstellungsbeschluss 
Änderung des 
Geltungsbereiches 

 
07.07.2014 
07.09.2015 

Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung am 
04.11.2014 
Erneute Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung 
am: 20.10.2015 
Nach Konzepterstellung durch den 
Investor Abstimmung mit der 
Landesplanung. Die Konzepterstellung 
steht noch aus. 

  

Hellermann 

48. F-Planänderung „südl. 
Schäferweg, östl. Großer 
Moorweg“ 

Aufstellungsbeschluss 06.07.2015 

Fortsetzung Planung nach Abstimmung 
der Planungsabsichten von Fa. 
Hellermann Tyton 

 

B-Plan 96 „östlich Großer 
Moorweg, zwischen 
Schäferweg und 
Brandskamp“ 

Aufstellungsbeschluss 09.11.2015  

B-Plan 80 1.Änd. „östl. 
Großer Moorweg“ 

Aufstellungsbeschluss 06.06.2016 
Schaffung der Option für eine 
Parkpalette auf dem bestehenden 
Parkplatz. 

 

Ortskerngestaltung 

B-Plan 89 „Ortskern“ Aufstellungsbeschluss 07.07.14 

Aufteilung des Gesamtgebietes im 
Geltungsbereich des B-Plan 89 in mehre 
Teilbereiche mit selbstständigen B-
Plänen: 

 

 B-Plan 91 
„Ortskern: südl. 
Friedrichstraße“ 

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015 

Überplanung des Gesamtgebietes 
Ortskern durch das Planungsbüro AC 
Planergruppe 
 
Nächster Schritt: Beteiligung der 
Öffentlichkeit. 
Beratung der Ortskerngestaltung im 
Beirat „Ortskern“  

 

 B-Plan 92 
„Ortskern: Willy-
Meyer-Str./ westl. 
Esinger Str.“ 

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015  

 B-Plan 93 
„Ortskern: 
Tornescher Hof/ 
Bahnhofsplatz“ 

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015  

 B-Plan 94 
„Ortskern: östl. der 

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015  
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Bahn“ 

B-Plan 67, 2. Änderung „ 
Klaus-Groth-Str.“ 
 
(Tennishalle) 

Aufstellungsbeschluss 
Erneuter 
Aufstellungsbeschluss u. 
Freigabe zur frztg. 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
Auslegungsbeschluss  
Satzungsbeschluss 

04.02.13 
02.12.13 
 
 
 
03.11.2013 
01.06.2015  

 
 
 
 
TÖB: 18.12. – 20.01.14 (06.02.14) 
Auslegung:13.01. – 13.02.2015 
Bauvoranfrage für den Bau der 
Tennishalle wurde am 09.02.2016 
gestellt. 
Rechtskraft 08.03.2016 
Baubeginn nach Klärung der 
Finanzierung. 

 
 
 
 
23.06.2015 

Bauvorhaben 

Neubau Norderstraße Umsetzungsbeschluss 02.12.13 Fertigstellung der Maßnahme ist erfolgt.  

Neubau der Straße Am 
Moor zwischen Thujaweg 
und Brookkamp 

Entwurfsplanung und 
Freigabe zur 
Anliegerversammlung 
Beratung des 
Bauprogramms 

 
 
07.10.2015 
05.09.2016 

Anliegerversammlung: 08.12.2015 
2. Anliegerversammlung am 
19.07.2016 

 

Neubau der Straße „An der 
Kirche“ 

Entwurfsbeschluss und 
Freigabe zur Anlieger-
informationsveranstaltung 

30.03.2015 

Die Anliegerinformationsveranstaltung 
findet am  20.05.2015 statt. 

Zurückstellung der Maßnahme bis zur 
Beendigung der Hochbaumaßnahme bis 
2017 

 

Energetische Sanierung der 
„Altern Ahrenloher Schule“ 

Freigabe der Haushaltmittel 
zur Fortsetzung der Planung 
und Beantragung von Mitteln 
der integrierten ländlichen 
Entwicklung (ILE) zum Erhalt 
des kulturellen Erbes 

HA 09.03.15 

Antragstellung bei der AktivRegion ist 
fristgerecht erfolgt, eine Förderquote von 
75% ist Voraussetzung für die 
Sanierung; 

Aufgrund mangelnder Zuwendung wurde 
Sanierungsmaßnahme zurückgestellt, 
das Gebäude wird nur winterfest 
ertüchtigt. 

Antrag auf Zuwendungsmittel am 
09.02.2016 gestellt. 

Zuwendungsbescheid über 342.000,-€ 
vom 23.05.2016. Umsetzung der 
Maßnahme läuft. 
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24.08.2016 

Umgestaltung der 
Fahrradgarage 

Umsetzung der Maßnahme in 
2016 

30.03.2015 
01.02.2016 

Entscheidung für Variante mit 
Vollfassade und Klärung der zu 
erwartenden Reinigungskosten für eine 
Fassade aus Industrieglas. 

Antrag auf GVFG-Mittel im Mai 16 

Forderung der GM.S-H nach einem 
Schadstoffkataster 

 

Sonstiges 

Verkehrsgutachten 

Öffentlichkeitsbeteiligung 
Leistungsverzeichnis 
Beschluss zur 
Auftragsvergabe 
 
 
Vorstellung erster Ergebnisse  
Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange 

01.10.12 
 
04.02.13 
 
 
 
01.12.2014 
Sommer 2015 
Februar 2016 

 
Auftrag wurde vergeben an die Wasser- 
und Verkehrskontor GmbH aus 
Neumünster 
Ergebnisse werden im Herbst 2014 
erwartet. 
Zur Entlastung der Kreuzung L 107/ K 20 
ist eine Rechtsabbiegerpur aus der 
Esinger Str zum Bahntunnel 
zweckmäßig. 

 

Lärmsanierungsmaßnahmen 
an Schienenwegen des 
Bundes 

Errichtung einer 
Lärmschutzwand in der 
Ortsdurchfahrt Tornesch 

 

Baubeginn 1. Quartal 2016 
Im Bereich Wiesengrund ist die LSW 
bereits errichtet worden. 
Nach Fertigstellung der LSW erfolgen 
die passiven Lärmschutzmaßnahmen.  

 

Defekt der Aufzugsanlagen 
der Fußgängerbrücke 

Beweissicherungsverfahren 
zur Feststellung der Eignung 
des Aufzuges für den Einsatz 
an der Brücke 

 

Nach gerichtlicher Anhörung des 
Sachverständigen wird bis zum 
15.02.2016 durch die Plan AG und 
bauausführende Firma ein 
Sanierungskonzept erarbeitet, welches 
durch den gerichtlichen 
Sachverständigen geprüft wird. 
Fortführung des Beweisverfahrens im 
Hinblick auf die Kosten und deren 
Verteilung auf die Prozessbeteiligten. 

 

     

 

TOP 7.1

59 von 82 der Zusammenstellung



Vorlage VO/16/125 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 1/1

Mitteilungsvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/125

öffentlich
24.08.2016

Roland Krügel

Jörg-Andreas Rechter

Berichtswesen zum Haushalt
- Entwicklung des Steueraufkommens -
Beratungsfolge:
Datum Gremium

12.09.2016 Hauptausschuss

Siehe Anlage

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage:

 Tabelle Stand der Steuereinnahmen
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Stand der Steuereinnahmen der Stadt Tornesch am 24. August 2016

Steuerart Haushaltssoll Anordnungssoll Mehreinnahme +   
Mindereinnahme  - Erläuterung

Grundsteuer A 55.000,00 € 44.254,55 € -10.745,45 € Entsprechende Anpassung wurde im 
Nachtrag vorgenommen

Grundsteuer B 1.858.600,00 € 1.891.340,06 € 32.740,06 € Weitere Meßbescheiderteilung für 
Neubaugebiete wird noch erfolgen

Gewerbesteuer 11.000.000,00 € 12.259.078,83 € 1.259.078,83 € Mehreinnahmen wurden im Nachtrag 
berücksichtigt

Hundesteuer 44.000,00 € 44.152,00 € 152,00 €

Spielgerätesteuer 160.000,00 € 152.706,09 € -7.293,91 €

Anteil an der 
Einkommenssteuer 6.718.700,00 € 3.363.870,00 € -3.354.830,00 € Die Zahlungen für 3. und 4. Quartal stehen 

noch aus
Anteil an der 
Umsatzsteuer 588.100,00 € 291.774,00 € -296.326,00 € Die Zahlungen für 3. und 4. Quartal stehen 

noch aus

Festgestellt am 24. August 2016

Im Auftrage:

gez.  Rechter

Stadt Tornesch
  Der Bürgermeister

Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen
Fachbereich Finanzen
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Beschlussvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/100

öffentlich
14.07.2016

Inga Ries
Verena Fischer-Neumann
Inga Ries

Zustimmung zur Wahl des Gemeindewehrführers gemäß § 11 Brand-
schutzgesetz SH
Beratungsfolge:
Datum Gremium

12.09.2016 Hauptausschuss
11.10.2016 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch hat in ihrer außerordentli-
chen Mitgliederversammlung am 11. Juli 2016 den Gemeindewehrführer Dirk Lolies erneut 
zum Gemeindewehrführer gewählt. Die Wahlzeit beträgt 6 Jahre und beginnt am 01.01.2017. 
Die Wahl bedarf gemäß § 11 Abs. 3 Brandschutzgesetz der Zustimmung des Trägers der 
Feuerwehr. Danach kann die Ernennung und Vereidigung des Wehrführers erfolgen.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja x nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert
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Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  

Die Ratsversammlung Tornesch stimmt der Wahl der Mitgliederversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Tornesch vom 11.07.2016 von Herrn Dirk Lolies zum Gemeindewehrführer ge-
mäß § 11 Abs. 3 BrSchG SH zu. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
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keine
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/128

öffentlich
24.08.2016

Inga Ries

Inga Ries

Sitzungsplanentwurf 2017
Beratungsfolge:
Datum Gremium

12.09.2016 Hauptausschuss

Der anliegende Entwurf des Sitzungsplanes 2017 wurde weitestgehend vorabgestimmt. 
Für die Einladung zur jeweiligen Sitzung ist der oder die Vorsitzende zuständig. 
Der Termin für den Bau- und Planungsausschuss am 04.09.2017 wurde deshalb so früh 
nach den Sommerferien gewählt, um keine Verfristungen bei evtl. Erteilungen von gemeindli-
chen Einvernehmen zu riskieren. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage: 
 Sitzungsplanentwurf 2017
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Sitzungskalender 2017 Stadt Tornesch -Entwurf-
1 So 1 Mi 1 Mi 1 Sa 1 Mo Tag der Arbeit 18 1 Do

2 Mo 1 2 Do 2 Do 2 So 2 Di 2 Fr

3 Di 3 Fr 3 Fr 3 Mo Bauausschuss 14 3 Mi 3 Sa

4 Mi 4 Sa 4 Sa 4 Di 4 Do 4 So

5 Do 5 So 5 So 5 Mi 5 Fr 5 Mo Pfingstmontag 23

6 Fr 6 Mo Bauauschuss 6 6 Mo Bauausschuss 10 6 Do 6 Sa 6 Di

7 Sa 7 Di 7 Di 7 Fr 7 So 7 Mi

8 So 8 Mi 8 Mi 8 Sa 8 Mo Bauausschuss 19 8 Do

9 Mo 2 9 Do 9 Do 9 So 9 Di 9 Fr

10 Di 10 Fr 10 Fr 10 Mo 15 10 Mi 10 Sa

11 Mi 11 Sa 11 Sa 11 Di 11 Do 11 So

12 Do 12 So 12 So 12 Mi 12 Fr 12 Mo Bauausschuss 24

13 Fr 13 Mo Hauptauschuss 7 13 Mo Hauptausschuss 11 13 Do 13 Sa 13 Di

14 Sa 14 Di 14 Di 14 Fr 14 So 14 Mi

15 So 15 Mi 15 Mi 15 Sa 15 Mo Hauptausschuss 20 15 Do

16 Mo 3 16 Do 16 Do 16 So 16 Di 16 Fr

17 Di 17 Fr 17 Fr 17 Mo Ostermontag 16 17 Mi 17 Sa

18 Mi 18 Sa 18 Sa 18 Di 18 Do 18 So

19 Do 19 So 19 So 19 Mi 19 Fr 19 Mo Hauptausschuss 25

20 Fr 20 Mo 8 20 Mo JSSKB 12 20 Do 20 Sa 20 Di

21 Sa 21 Di 21 Di 21 Fr 21 So 21 Mi

22 So 22 Mi 22 Mi 22 Sa 22 Mo JSSKB 21 22 Do

23 Mo 4 23 Do 23 Do 23 So 23 Di 23 Fr

24 Di 24 Fr 24 Fr 24 Mo HA bei Bedarf 17 24 Mi 24 Sa

25 Mi 25 Sa 25 Sa 25 Di 25 Do 25 So

26 Do 26 So 26 So 26 Mi 26 Fr 26 Mo , 26

27 Fr 27 Mo 9 27 Mo 13 27 Do 27 Sa 27 Di

28 Sa 28 Di 28 Di 28 Fr 28 So 28 Mi

29 So 29 Mi 29 Sa 29 Mo 22 29 Do

30 Mo 5 30 Do 30 So 30 Di 30 Fr

31 Di 31 Fr 31 Mi
© Kalenderpedia®   www.kalenderpedia.de Angaben ohne Gewähr

Umweltausschuss

Beirat AWO Kita´s

Ratsversammlung

Himmelfahrt

Finanzausschuss

Kreistag

Beirat  Wabe Kita

Kreistag

Zweckverbände

Ratsversammlung

Kreistag

Zweckverbände

Beirat Kirchen Kita´s 

Kreistag

Umweltausschuss

Karfreitag

Neujahr
JuniMai

Finanzausschuss

Januar Februar März April

Kreistag

Beirat DRK Kita

Stand:  10.August 2016
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Sitzungskalender 2017 Stadt Tornesch -Entwurf-
1 Sa 1 Di 1 Fr 1 So 1 Mi 1 Fr

2 So 2 Mi 2 Sa 2 Mo Brückentag 40 2 Do 2 Sa

3 Mo Bauausschuss 27 3 Do 3 So 3 Di 3 Fr 3 So

4 Di 4 Fr 4 Mo Bauausschuss 36 4 Mi 4 Sa 4 Mo Bauausschuss 49

5 Mi 5 Sa 5 Di 5 Do 5 So 5 Di

6 Do 6 So 6 Mi 6 Fr 6 Mo Bauausschuss 45 6 Mi

7 Fr 7 Mo 32 7 Do 7 Sa 7 Di 7 Do

8 Sa 8 Di 8 Fr 8 So 8 Mi 8 Fr

9 So 9 Mi 9 Sa 9 Mo HA, Beginn 17 Uhr 41 9 Do 9 Sa

10 Mo Hauptausschuss 28 10 Do 10 So 10 Di 10 Fr 10 So

11 Di 11 Fr 11 Mo 37 11 Mi 11 Sa 11 Mo Hauptausschuss 50

12 Mi 12 Sa 12 Di 12 Do 12 So 12 Di

13 Do 13 So 13 Mi 13 Fr 13 Mo Hauptausschuss 46 13 Mi

14 Fr 14 Mo 33 14 Do 14 Sa 14 Di 14 Do

15 Sa 15 Di 15 Fr 15 So 15 Mi 15 Fr

16 So 16 Mi 16 Sa 16 Mo 42 16 Do 16 Sa

17 Mo 29 17 Do 17 So 17 Di 17 Fr 17 So

18 Di 18 Fr 18 Mo Hauptausschuss 38 18 Mi 18 Sa 18 Mo 51

19 Mi 19 Sa 19 Di 19 Do 19 So 19 Di

20 Do 20 So 20 Mi 20 Fr 20 Mo JSSKB 47 20 Mi

21 Fr 21 Mo 34 21 Do 21 Sa 21 Di 21 Do

22 Sa 22 Di 22 Fr 22 So 22 Mi 22 Fr

23 So 23 Mi 23 Sa 23 Mo 43 23 Do 23 Sa

24 Mo 30 24 Do 24 So 24 Di 24 Fr 24 So

25 Di 25 Fr 25 Mo JSSKB 39 25 Mi 25 Sa 25 Mo 1. Weihnachtstag 52

26 Mi 26 Sa 26 Di 26 Do 26 So 26 Di

27 Do 27 So 27 Mi 27 Fr 27 Mo 48 27 Mi

28 Fr 28 Mo 35 28 Do 28 Sa 28 Di 28 Do

29 Sa 29 Di 29 Fr 29 So 29 Mi 29 Fr

30 So 30 Mi 30 Sa 30 Mo Brückentag 44 30 Do 30 Sa

31 Mo 31 31 Do 31 Di 31 So

Beirat Kirchen Kita´s 

Finanzausschuss

Ratsversammlung

Kreistag/                       
Finanzausschuss

Reformationstag

Umweltausschuss Kreistag

Weihnachtsfeier

Ratsversammlung

Finanzausschuss

Finanzausschuss

Kreistag

2. Weihnachtstag

Finanzausschuss

JSSKB

August September

Beirat DRK Kita 

Beirat Wabe Kita 

Oktober

Tag der Dt. Einheit

Bauausschuss

Juli

Zweckverbände/Umwelt
ausschuss

Kreistag

Dezember

Beirat AWO Kita

November

Stand:  10.August 2016
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Beschlussvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/127

öffentlich
24.08.2016

Inga Ries

Inga Ries

1. Nachtragshaushaltsplan 2016
Teilhaushalt 01 - Büro des Bürgermeisters -
-Finanz - und Ergebnishaushalt -
Beratungsfolge:
Datum Gremium

12.09.2016 Hauptausschuss

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein hat die Gemeinde unverzüglich 
eine Nachtragssatzung zum Haushalt zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag 
entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushalts-
satzung erreicht werden kann.

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei 
einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen 
oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen;

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförde-
rungsmaßnahmen geleistet werden sollen 

oder
4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, beför-

dert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan 
die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzel-
nen Haushaltsstellen, die in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder ge-
samten Auszahlungen nicht unerheblichen Umfang geleistet werden müssen sowie auch die 
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daraus resultierende Erhöhung des Kreditrahmens machen den Erlass einer Nachtragssat-
zung erforderlich.
Gemäß § 8 GemHVO-Doppik muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderun-
gen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeit-
punkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.
Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen brauchen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch im nachfolgenden 1. Nach-
tragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Die im Produkthaushalt veränderten Haushaltsstellen (Produktkonten) werden im Einzelnen 
im nachfolgenden Nachtragshaushaltsplan dargestellt und erläutert. 

Zur besseren Übersicht und Papierersparnis wurden die Veränderungen des 1. Nachtrags-
haushaltsplan 2016 in Form einer Excel-Tabelle, unterteilt in Ergebnis- und Finanzplan, dar-
gestellt.
Die Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten wurden in einer separaten Liste zusam-
mengefasst.
Die im Teilhaushalt 1 (BdB-Büro des Bürgermeisters) veränderten Haushaltsstellen (Produkt-
konten) werden im Einzelnen in dem anliegenden Nachtragshaushaltsplan dargestellt und 
erläutert. 

Im Tarifabschluss 2015 haben sich die Tarifvertragsparteien auf eine Erhöhung von 2,4 % 
verständigt. Die Beamtenbesoldung wurde auch angepasst. Kalkuliert wurde der Personal-
haushalt 2016 mit einer Erhöhung von 1,5 %. Die 0,9 % Differenz beträgt 105.000 €. Der 
Personalhaushalt muss im Nachtrag jedoch nur um 36.100 € verstärkt werden, da an ande-
rer Stellen Einsparungen möglich waren.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

TOP 10.

70 von 82 der Zusammenstellung



Vorlage VO/16/127 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 3/3

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  

Der Hauptausschuss beschließt, als Empfehlung an den Finanzausschuss, den Änderungen 
des Haushaltsplans über den 1. Nachtrag 2016 in der vorgelegten Form stattzugeben

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlagen: 
 Geänderte Einzahlungen Teilhaushalt 01
 Geänderte Auszahlungen Teilhaushalt 01
 Geänderte Erträge Teilhaushalt 01
 Geänderte Aufwendungen Teilhaushalt 01
 Gesamtsummenübersicht
 Erläuterungen zum Produkthaushalt
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Geänderte Einzahlungen
Teilhaushalt 1 -Büro des Bürgermeisters-

1. Nachtrag 2016

 Tornesch, 23.08.2016

Produkt Konto Bezeichnung
Investitions-
maßnahme

KT Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

111820 Sonstige Gebäude

111820 681200
111820.231200 -Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms 
ländlicher Raum (LPLR) für Dorfgemeinschaftshaus 1118201401 FE 0,00 0 342.500 0 342.500

126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

126000 681100 126000.231100 -Zuschuss Land für Digitalfunk 1260001402 FE 0,00 0 16.000 0 16.000

Zwischensumme der geänderten Einzahlungen 1. Nachtrag 2016: 2.712.500 1.743.700 968.800

Veränderte Ansätze durch Erträge: 1.220.500 0 1.220.500

Unveränderte Ansätze: 29.901.700 29.901.700 0

Gesamtsumme: 33.834.700 31.645.400 2.189.300
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Geänderte Auszahlungen
Teilhaushalt 1 ‐Büro des Bürgermeisters‐

1. Nachtrag 2016

Tornesch, 24.08.2016

Produkt Konto Bezeichnung
Investitions‐
maßnahme

KT Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz
Mehr/         
Weniger

111820 Sonstige Gebäude

111820 783100 111820.080000 ‐Erwerb von beweglichem Vermögen >1.000 € 1118201601 FA 0,00 0 43.700 0 43.700

111820 785300 111820.090300 ‐Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus 1118201401 FA 2.975,15 0 518.300 0 518.300

126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

126000 785200 126000.090200 ‐Bau eines Feuerlöschteiches 1260001602 FA 0,00 0 12.000 6.000 6.000

Zwischensumme veränderte investive Auszahlungen 1. Nachtrag 2016 1.784.800 816.000 968.800

Veränderte Ansätze durch Aufwendungen: 533.800 0 533.800

Unveränderte Ansätze: 32.034.600 32.034.600 0

Gesamtsumme: 34.353.200 32.850.600 1.502.600
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Geänderte Erträge
Teilhaushalt 1 -Büro des Bürgermeisters-

1. Nachtrag 2016

Tornesch, 23.08.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

111180 448800 ER Erstattungen von übrigen Bereichen 18.637,33 0 600 0 600
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Geänderte Aufwendungen
Teilhaushalt 1 -Büro des Bürgermeisters-

1. Nachtrag 2016

Tornesch, 23.08.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)

111100 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 15.183,99 19.100 20.000 19.500 500

111100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50.678,65 46.800 61.400 61.100 300

111100 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 7.048,66 10.000 10.800 11.800 -1.000

111100 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 0,00 300 400 300 100

111100 527100 AU Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 0 5.000 0 5.000

111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

111101 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 145.722,47 155.900 157.000 159.300 -2.300

111101 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 78.462,16 74.800 86.200 95.600 -9.400

111101 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 71.560,50 63.500 68.400 65.500 2.900

111101 502102 AU Versorgungsrücklage -Altbürgermeister- 0,00 1.800 1.900 1.800 100

111101 502104 AU Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte 0,00 24.600 25.800 24.600 1.200

111101 543125 AU Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung 0,00 50.000 8.500 0 8.500

111120 Personalamt

111120 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 39.273,88 43.600 47.300 45.600 1.700

111120 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 56.100,84 53.900 68.600 68.100 500

111120 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 17.002,00 31.600 34.200 32.600 1.600

111120 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 8.005,85 900 1.000 900 100

111120 502103 AU Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger 0,00 9.200 9.500 9.200 300

111130 Gleichstellungsbeauftragte

111130 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.162,76 12.400 17.500 17.400 100

111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

111180 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 33.177,28 51.800 59.800 75.500 -15.700

111180 526110 AU Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 0,00 0 600 0 600

111200 Interner Service (Hauptamt)

111200 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 19.219,09 17.200 22.800 22.500 300

111210 Informationstechnologien

111210 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 49.995,59 51.300 52.400 52.200 200

111210 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 77.301,37 93.100 137.500 139.600 -2.100

111210 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 18.253,81 25.300 27.400 26.100 1.300
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Geänderte Aufwendungen
Teilhaushalt 1 -Büro des Bürgermeisters-

1. Nachtrag 2016

Tornesch, 23.08.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

111210 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 0,00 700 800 700 100

111210 526200 AU Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.871,95 3.600 1.500 1.000 500

111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

111300 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.144,16 12.200 21.600 16.000 5.600

111400 Allgemeine Sozialverwaltung

111400 526200 AU Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.159,34 700 2.300 700 1.600

111475 Städtepartnerschaften

111475 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 9.245,23 8.800 12.400 12.300 100

111500 Bauverwaltung

111500 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 39.624,69 36.000 52.000 52.900 -900

111600 Kämmerei + Controlling

111600 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 72.688,68 84.200 139.700 138.200 1.500

111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

111610 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 79.572,14 82.900 108.100 105.600 2.500

111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke

111620 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 1.738,47 2.500 2.700 2.500 200

111630 Gemeindesteuern

111630 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 46.722,47 47.800 61.700 61.300 400

111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

111800 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 101.408,02 144.800 192.400 195.800 -3.400

111800 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 1.738,47 2.500 2.700 2.500 200

111813 Wohnungen

111813 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 20.372,62 20.900 28.100 26.700 1.400

111825 Unbebaute Grundstücke

111825 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.595,13 3.600 5.000 4.800 200

111825 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 3.476,91 4.900 5.300 5.000 300

121000 Statistik + Wahlen

121000 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 11.071,50 11.500 8.100 11.900 -3.800

121000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6.633,95 6.700 1.400 8.800 -7.400

121000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 4.693,86 6.600 4.500 6.800 -2.300

TOP 10.

76 von 82 der Zusammenstellung



Geänderte Aufwendungen
Teilhaushalt 1 -Büro des Bürgermeisters-

1. Nachtrag 2016

Tornesch, 23.08.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

122000 Ordnungsangelegenheiten

122000 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 26.653,24 27.600 12.400 10.600 1.800

122000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 19.867,46 34.400 34.600 36.400 -1.800

122000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 11.299,98 15.700 10.500 10.800 -300

122000 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 0,00 500 200 700 -500

122000 526200 AU Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.080,90 1.400 4.400 1.400 3.000

122050 Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber

122050 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 0,00 0 47.600 48.300 -700

122050 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,00 0 40.200 34.100 6.100

122050 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 0,00 0 32.600 30.200 2.400

122050 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 0,00 0 700 0 700

122050 526200 AU Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0 1.200 0 1.200

122100 Meldewesen

122100 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 1.230,11 1.300 1.500 1.400 100

122100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 56.845,65 57.200 83.200 74.600 8.600

126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

126000 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 5.673,48 7.900 14.400 8.000 6.400

126000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 59.582,80 58.500 66.000 75.100 -9.100

126000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 3.186,11 4.600 7.500 4.700 2.800

126000 525110 AU Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel) 11.008,12 15.600 10.000 15.000 -5.000

126000 526100 AU Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 43.667,74 39.800 72.500 52.500 20.000

211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen

211000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13.780,99 14.500 17.900 18.300 -400

211000 502104 AU Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte 0,00 11.400 12.000 11.400 600

211300 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

211300 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 136.111,44 35.200 61.700 60.700 1.000

211300 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 3.012,14 4.000 4.300 4.100 200

211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

211301 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.004,75 1.300 1.400 1.700 -300

211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

TOP 10.

77 von 82 der Zusammenstellung



Geänderte Aufwendungen
Teilhaushalt 1 -Büro des Bürgermeisters-

1. Nachtrag 2016

Tornesch, 23.08.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

211302 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,00 94.700 163.300 155.300 8.000

211302 526200 AU Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 600 700 600 100

211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

211500 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 1.673,31 2.200 2.400 2.300 100

211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

211501 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.004,60 1.300 1.400 1.700 -300

211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

211502 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 59.393,18 64.400 83.600 83.000 600

218200 Gemeinschaftsschulen

218200 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 70.380,26 70.200 136.100 128.000 8.100

218200 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 8.631,65 5.300 5.800 5.500 300

241000 Schülerbeförderung

241000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.998,76 3.600 4.300 4.600 -300

243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

243500 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.209,89 6.900 6.700 7.200 -500

243600 Schulsozialarbeit

243600 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 118.648,62 126.500 180.700 165.200 15.500

272000 Stadtbücherei

272000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 196.941,03 209.800 258.100 257.800 300

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern

281000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.585,18 7.100 10.200 10.100 100

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG

311100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.478,48 3.000 0 3.900 -3.900

311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg

311200 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 210.969,99 231.000 425.700 433.900 -8.200

312100 Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II

312100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 56,50 100 0 100 -100

315100 POMM 91

315100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.303,91 1.300 1.800 1.700 100

331000 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes
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Geänderte Aufwendungen
Teilhaushalt 1 -Büro des Bürgermeisters-

1. Nachtrag 2016

Tornesch, 23.08.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

331000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 130,23 200 6.200 200 6.000

331100 Seniorenbeirat

331100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 4.234,22 4.300 0 5.600 -5.600

351700 Wohngeld

351700 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 20.790,06 21.600 24.300 13.500 10.800

362200 Kinder- und Jugenderholung

362200 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 649,32 800 900 1.000 -100

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

365000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 44.709,88 45.300 56.000 55.900 100

365910 Betreuungsklasse FRS

365910 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.403,16 1.900 2.000 2.500 -500

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

366000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.438,33 3.500 4.500 4.400 100

366300 Jugendzentrum ""Jott-Zett""

366300 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 116.481,84 125.900 212.600 211.400 1.200

421000 Förderung des Sports

421000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.129,71 7.300 9.400 9.200 200

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 93.900,19 94.700 126.300 125.400 900

511000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 2.607,69 3.700 4.000 3.800 200

511000 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 0,00 100 200 100 100

538000 Abwasserbeseitigung

538000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 56.383,98 63.300 72.800 71.500 1.300

538000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 1.738,47 2.500 2.700 2.500 200

541000 Gemeindestraßen

541000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 43.972,59 40.300 67.800 62.000 5.800

541000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 3.476,94 4.900 5.300 5.000 300

541130 Neubaugebiet ""Tornesch am See""

541130 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 35.792,44 36.600 43.700 43.200 500

541140 Erschließung B-Plan 81
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Geänderte Aufwendungen
Teilhaushalt 1 -Büro des Bürgermeisters-

1. Nachtrag 2016

Tornesch, 23.08.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

541140 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 16.269,29 16.600 19.900 19.700 200

541670 Straßenbeleuchtung

541670 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 853,72 700 1.400 1.500 -100

561000 Aufgaben des Umweltschutzes

561000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 19.547,94 20.000 25.400 25.300 100

561000 543140 AU Geschäftsaufwendungen - Reisekosten 1.152,00 400 1.300 400 900

571000 Wirtschaftsförderung

571000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 26.063,81 26.600 33.900 33.700 200

573000 Eigenbetriebe der Stadt

573000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.799,83 5.900 8.200 7.500 700

573000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 869,24 1.300 1.400 1.300 100

573820 Servicebetrieb Bauhof

573820 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 591.851,11 614.200 802.400 794.400 8.000

573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool

573840 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 246.582,97 211.500 332.600 333.200 -600

573840 524100 AU Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte 3.796,20 9.000 6.000 3.000 3.000

573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst

573850 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 562.003,32 576.200 727.100 733.900 -6.800

Zwischensumme Gesamt-Aufwand 1. Nachtrag 2016: 7.307.738,40 8.188.000 11.056.600 10.503.000 553.600

Unveränderte Ansätze: 19.483.000 19.483.000 0

Gesamtsumme: 30.539.600 29.986.000 553.600

Veränderte Personalkosten-Aufwendungen: 5.876.200 5.840.100 36.100

Personalkosten Gesamt: 6.179.400 6.143.300 36.100
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Gesamtsummenübersicht
Nachtrag 2016

Tornesch, 23.08.2016

Haushaltsjahr Erträge Aufwendungen Saldo Einzahlungen  Auszahlungen Saldo

Ursprungshaushalt 2016 29.189.900 29.986.000 ‐796.100 31.645.400 32.850.600 ‐1.205.200

Nachtragshaushalt 2016 30.410.400 30.519.800 ‐109.400 33.834.700 34.353.200 ‐518.500

Veränderungen 1.220.500 533.800 686.700 2.189.300 1.502.600 686.700

Ergebnisplan Finanzplan
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Stadt Tornesch   23.08.2016, 11:27:08 
Nutzer: 01002 Rechter  
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Erläuterungen zum Produkthaushalt 
Nachtrag für das Haushaltsjahr 2016 

 

Produktkonto Erläuterungen 
Ansatz
2016 

Nachtrag
2016 2017 2018 

 
2019 

in Euro 
 111100  527100  
Besondere Verwaltungs-
und Betriebsaufwen-
dungen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Anschaffung von Tablets für Mitarbeiter im Ratssitzungsdienst 
 

0 5.000 0 0 0 

 111101  543125  
Planung und Umsetzung 
der produktorientierten 
Stellenbe schreibung 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Überprüfung der Eingruppierung der Planstellen im SuE-Tarif 
 

0 8.500 0 0 0 

 111180  448800  
Erstattungen von übri-
gen Bereichen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Erstattung von Unterkunftskosten beim Verwaltungsabschluss-
lehrgang 
 

0 600 0 0 0 

 126000  525110  
Kraftstoffkosten (Benzin 
+ Diesel) 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Bedingt durch zurzeit niedrige Kraftstoffkosten an den Tankstellen 
sowie den kurzen zurückzulegenden Strecken der Feuerwehr in 
Tornesch, 
genügt ein Jahresansatz von 10.000 €. Bis zum 9.8.2016 sind 
Kraftstoffkosten in Höhe von 4.258,32 € angefallen. 
 

15.000 10.000 15.000 15.000 15.000 

 126000  526100  
Dienst- und Schutzklei-
dung, persönliche Aus-
rüstungsgegenstände 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Höhere Kosten für Schutzanzüge (20 Satz) gemäß Wehrführer-
besprechnung vom 14.7.2016. 
 
Nach Umstellung der Bewertungsrichtlinie im Rahmen der Erstel-
lung der Eröffnungsbilanz ist u.a. die Dienst- 
und Schutzkleidung als Festwert bei der Inventur aufgenommen 
worden. Das bedeutet, dass jeglicher Zugang von Schutzkleidung 
als Aufwand im Ergebnisplan zu planen/buchen ist. 
 

52.500 72.500 25.000 25.000 25.000 

 126000  785200  
Auszahlungen aus Tief-
baumaßnahmen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Bereitstellung der Mittel für den Bau der 2. Entnahmestelle sowie 
der Befestigung der Zuwegung zu der Löschentnahmestelle Oha. 
 

6.000 12.000 0 0 0 
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